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1.2.2) Zulässig sind, und zwar bezogen auf das gesamte abgegrenzte Sondergebiet  

SO 2:  
 

 -  Einzelhandelsgeschäfte und Ladenhandwerk mit Lebensmittelsortiment  
  einschließlich Lebensmittelrandsortiment 
  und einer Verkaufsfläche von  
   - höchstens 1.000 m² 
 - Lagerflächen 
 - Büro- und Verwaltungsräume 
 
1.3)  Private Grünflächen und Maßnahmeflächen   
 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 u. 20 BauGB 

 
2) MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

 
2.1) Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch Eintragungen im 
Planteil der Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstwerte und der Zahl der Vollgeschosse als 
Höchstgrenze. Im Sondergebiet SO 1 wird zusätzlich die Obergrenze der zulässigen 
Verkaufsfläche sowie die maximal zulässige Geschossfläche festgesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Efringen-Kirchen, den 
 

 
Philipp Schmid, 
Bürgermeister 
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1 GRÜNDE FÜR DIE ÄNDERUNG 
 

Die Firma Netto Marken-Discount AG&Co.KG plant eine Modernisierung und maßvolle 
Erweiterung ihres bestehenden Lebensmittelmarktes in Efringen-Kirchen im Gewerbege-
biet Schlöttle I. Mit der Erweiterung sollen die Voraussetzungen für eine Verbesserung 
der Warenpräsentation und der internen Logistik geschaffen werden.  
 
Die Verkaufsfläche soll im Zuge der geplanten Veränderungen um etwa 200 m² erweitert 
werden. Die Erweiterung erfolgt innerhalb des bestehenden Gebäudes durch Umnutzung 
von Lagerflächen.  
 
Die Bestandsdaten des Marktes in seiner derzeitigen Größe weisen eine Verkaufsfläche 
von rd. 800 m² aus. Der Markt wurde im Jahr 2012 mit einer Verkaufsfläche (VK) von 799 
m² zusammen mit anderen nicht großflächigen Einzelhandelsmärkten auf dem Grund-
stück Flst.Nr. 3687 innerhalb des nach dem Bebauungsplan „Schlöttle I“ ausgewiesenen 
Gewerbegebietes genehmigt und realisiert.  
 
Mit der nun geplanten Veränderung wird sich die Verkaufsfläche um 25 % auf rd. 1.000 
m² erhöhen, wodurch der Markt die Schwelle zur Großflächigkeit überschreitet. Großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe sind nur in ausgewiesenen Sondergebieten zulässig, was 
eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich macht.  
 
Der Bebauungsplan wird daher im schriftlichen wie auch im zeichnerischen Teil geändert. 
Im Wesentlichen wird die Fläche des bestehenden Netto-Marktes als Sondergebietsflä-
che für den großflächigen Lebensmitteleinzelhandel mit einer maximalen Verkaufsfläche 
von 1.000 m² abgegrenzt und ausgewiesen.  
 
Der zeichnerische Teil wird darüber hinaus am nordwestlichen Gebietsrand an die mitt-
lerweile realisierte Entwicklung im angrenzenden Gebiet „Schlöttle II“ angepasst. Mit dem 
Bebauungsplan „Schlöttle II“ erfolgte hier 2014 eine randliche Überlagerung insofern, als 
dass ein Teil des Grundstücks Flst.Nr. 3687 dem neueren Bebauungsplan zugeordnet 
wurde. Dieser überlagerte Teil wird nun im Bebauungsplan „Schlöttle I“ auf die bestehen-
de Grundstücksgrenze reduziert und das Baufenster entsprechend entlang der Grund-
stücksgrenze geschlossen.. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes und dem Erweiterungsvorhaben der Fa. Netto 
Marken-Discount AG&Co.KG sind keine negativen Auswirkungen – weder in städtebauli-
cher noch in raumordnerischer Hinsicht – verbunden. Dies ist das Ergebnis der zum Er-
weiterungsvorhaben erstellten Auswirkungsanalyse der GMA Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung mbH in Ludwigsburg, die der Bebauungsplanänderung beigefügt wird. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird als (sonstige) Maßnahme der Innenentwicklung einge-
stuft. Der Änderungsbereich umfasst einen Standort, der bereits vollständig bebaut ist 
und zudem in einer von bestehender Bebauung umgebenen Fläche innerhalb eines be-
stehenden Siedlungsbereiches liegt. Mit der Änderung erfolgt eine Umstrukturierung ei-
ner vorhandener Nutzung. Die Bebauungsplanänderung wird daher im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB durchgeführt. 
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2 INHALT DER ÄNDERUNG 

 
Auf dem Grundstück Flst.Nr. 3687 wird im Bereich des bestehenden Netto-
Discountmarktes ein Sondergebiet für den Lebensmitteleinzelhandel mit der Bezeich-
nung „SO 2“ ausgewiesen und abgegrenzt. Die Abgrenzung erfolgt anhand des Gebäu-
debestandes, dazu wird im Änderungsbereich das aktuelle Kataster unterlegt.  
 
Die max. zulässige Verkaufsfläche für das SO 2 wird auf 1.000 m² festgesetzt. Das bis-
her bereits bestehende Sondergebiet für den Lebensmitteleinzelhandel auf dem Grund-
stück Flst.Nr. 3616 wird künftig als Sondergebiet „SO 1“ bezeichnet, um eine klare Zu-
ordnung der verschiedenen Sondergebietsfestsetzungen zu gewährleisten. 
 
Am nordwestlichen Gebietsrand erfolgt im zeichnerischen Teil eine Anpassung des Gel-
tungsbereiches an den angrenzenden Bebauungsplan „Schlöttle II“ vom 15.12.2014 
(Planfassung), der hier bis zur bestehenden Grundstücksgrenze den Bebauungsplan 
„Schlöttle I“ überlagert hat. In diesem Zuge wird die Baugrenze entlang der bestehenden 
Gebäudekante geschlossen. 

 
 
3 AUSWIRKUNGEN DER ÄNDERUNG 

 
Nach den Untersuchungsergebnissen und Bewertungen der von der GMA Ludwigsburg 
durchgeführten und der Bebauungsplanänderung beigefügten Auswirkungsanalyse vom 
05.12.2017 mit ergänzender Stellungnahme vom 17.08.2018 sind von dem Erweite-
rungsvorhaben keine negativen städtebaulichen oder raumordnerischen Auswirkungen 
zu erwarten. Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst: 
 
Die Gemeinde Efringen-Kirchen hat die Funktion eines Kleinzentrums, weshalb die Ent-
wicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe an besondere Bedingungen geknüpft ist. 
Im konkreten Fall stützt sich die Entwicklung auf die raumstrukturellen Gegebenheiten 
zur Sicherung der Grundversorgung. Der bestehende Netto-Lebensmittelmarkt fungiert 
seit Jahren als etablierter Nahversorger in der Gemeinde. Es handelt sich vorliegend um 
eine bestandsorientierte Erweiterung. Nach den aktuell erhobenen Zahlen weist die Ge-
meinde eine unterdurchschnittliche Verkaufsfläche im Lebensmittelbereich auf, die auch 
mit der geplanten Erweiterung des Netto-Marktes noch deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt bleiben wird. Das Vorhaben ist somit als zentrale Maßnahme zur Sicherung der 
Nahversorgung im Sinne der Ausnahmeregelung des Landesentwicklungsplanes (LEP) 
Baden-Württemberg 2002 einzuordnen. Somit wird das Konzentrationsgebot eingehal-
ten. 
 
Bezüglich des Integrationsgebotes wird auf das zur Neuansiedlung der Fachmärkte am 
Vorhabenstandort 2011 erstellte Gutachten verwiesen, wonach insbesondere aufgrund 
der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten sowie aus städtebaulichen und verkehrlichen 
Gründen Alternativstandorte in siedlungsräumlich integrierter Lage nicht vorhanden sind. 
Das Integrationsgebot steht daher auch dem Erweiterungsvorhaben, welches als Be-
standssicherung durch eine raumordnerisch vertretbare Erweiterung eingeordnet wird, 
nicht entgegen. 
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Das Kongruenzgebot wird nach den durchgeführten Untersuchungen ebenfalls einge-
halten, weil ca. 90 % des durch das Vorhaben generierten Umsatzes aus der Gemeinde 
Efringen-Kirchen stammen werden. 
 
Das Beeinträchtigungsverbot schließlich wird durch das Erweiterungsvorhaben nicht 
verletzt, weil die wesentlichen Umverteilungen innerhalb des Gemeindegebietes erwartet 
werden und mit prognostizierten max. 4 % deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 
10 % liegen. Städtebaulich relevante Umsatzverluste werden dadurch nicht ausgelöst. 

 
 
4 ERSCHLIEßUNG 

 
In das Gesamterschließungskonzept des Bebauungsplanes wird nicht eingegriffen. Die 
Grundstückserschließung ist von der Änderung nicht betroffen.  

 
 
5 BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTBELANGE (§ 1 (6) NR. 7 BAUGB) 

 
Die 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ erfolgt nach § 13 a BauGB. Mit der Maß-
nahme soll innerhalb des rechtskräftigen Geltungsbereiches eine Änderung der Nut-
zungsart auf dem Grundstück Flst.- Nr. 3687 anteilig von einem Gewerbegebiet (GE) zu 
einem Sondergebiet (SO2) erfolgen, so dass ermöglicht wird, die bisher zulässige Ver-
kaufsflächenzahl im Supermarkt von 799 m² auf 1.000 m² zu erhöhen. 

 
 Da durch die Bebauungsplanänderung die Grundfläche (max. zulässige Flächenversie-

gelung im rechtskräftigen Bebauungsplan knapp unter 20.000 m²) nicht verändert wird 
und sich die Planänderung auf den Innenbereich bezieht, entfällt die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltprüfung sowie der Nachweis einer naturschutzrechtlichen 
Kompensation. Ebenfalls erfolgen durch das Vorhaben keine Eingriffe in den Naturhaus-
halt oder in die Landschaft im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB. Auch bestehen kei-
ne Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genann-
ten Schutzgüter.  

 
Landschafts- oder Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete sind nicht 
betroffen. Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach  
§ 13 a BauGB sind damit gegeben.  

 
Gemäß § 1a BauGB sind jedoch die umweltschützenden Belange insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der Vermeidung und Minimierung der zu erwartende Eingriffe in Na-
tur und Landschaft in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen.  

 
5.1 LAGE IM RAUM, SCHUTZGEBIETE, BESTAND UND EINGRIFF 

 
Das Plangebiet liegt im Übergansbereich von der Rheinniederung zur Vorbergzone in der 
naturräumlichen Einheit des Markgräfler Hügellandes. Der Planbereich liegt innerhalb 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Schlöttle I“ (1. Änderung 19.05.2005). Im Rahmen 
der Ausführungsplanung wurden die grünordnerischen Vorgaben anteilig realisiert. In der 
folgenden Darstellung werden der rechtskräftige Bebauungsplan „Schlöttle I“ in der 1. 
Änderung vom 19.05.2005 und der tatsächliche Bestand (erhoben am 06.04.2018) dar-
gestellt: 
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Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Erhöhung der Verkaufsflächenzahl auf 1.000 m² 
innerhalb des bereits bestehenden Gebäudes der Netto Marken-Discount AG &Co.KG. 
Notwendig ist daher die Änderung der Nutzungsart von einer Gewerbefläche (GE) zu ei-
nem Sondergebiet (SO2). Es ergeben sich hierdurch keine Änderungen in der Festset-
zung der bestehenden GRZ von 0.8, so dass auch keine zusätzliche Flächenversiege-
lung gegenüber des rechtskräftigen Bebauungsplan entsteht.  

 
 Veränderungen finden ausschließlich innerhalb des Supermarktgebäudes statt. Bauliche 

Maßnahmen an den Gebäudefronten, innerhalb der Grün- oder Parkplatzflächen können 
vollständig ausgeschlossen werden. 

 
5.2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHUTZGÜTER (§1(6) NR. 7 BAUGB) 

 
SCHUTZGUT PFLANZEN UND TIERE 

  
Durch die Bebauungsplanänderung gehen keine Grünflächen oder Einzelbäume verlo-
ren, daher ergeben sich auch keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und 
Tiere. Im Bereich von Flst.- Nr. 3687 wurden Grünflächen realisiert und 12 Einzelbäume 
gepflanzt. Innerhalb der südlichen Grünfläche wurden zwei naturnahe Versickerungsmul-
den angelegt. Innerhalb dieser Rückhaltebecken wurde ein Röhricht gepflanzt und Arten 
der sonstigen Hochstaudenflur haben sich etabliert.  

 
 Die bestehenden grünordnerischen Festsetzungen der örtlichen Bauvorschriften Nr. 8.3 

zum Anpflanzen von einem Einzelbaum je 8 Stellplätze sowie die Begrünung von Ge-
bäudefassaden ab 75 m² wurden bisher noch nicht realisiert.  
 

  

Abbildung 1: Gegenüberstellung tatsächlicher Bestand und rechtskräftiger Bebauungsplan „Schlöttle I“, 1. 
Änderung in Zusammenhang mit dem Eingriffsbereich (rot hervorgehoben).  
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 Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme sind die angelegten Grünflächen und die 

gepflanzten Bäume dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Eine Vergrößerung des Ge-
bäudes ist durch die Erhöhung der Verkaufsfläche nicht erforderlich.  

 
 Durch die 2. Bebauungsplanänderung ergibt sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan keine Beeinträchtigung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere. Es sind keine 
Kompensationsmaßnahmen notwendig. Diese wären aufgrund des gewählten Verfahrens 
nach §13 a BauGB ohnehin nicht erforderlich. 

 
SCHUTZGUT BODEN 

 
 Ursprünglich liegt das Plangebiet innerhalb der Niederterrasse aus jungpleistozänen Ab-

lagerungen aus Gesteinsmaterial aus dem Schwarzwald und aus dem Jura. Als Boden-
formation wurde eine Pseudogley- Parabraunerde ausgewiesen.  

 
 Derzeit besteht im Plangebiet bis auf wenige Grünflächen eine flächendeckende Flä-

chenversiegelung durch Gebäude und Verkehrsflächen. Die klassischen Bodenfunktio-
nen Standort für Kulturpflanzen, Filter- und Puffer für Schadstoffe sowie Ausgleichskör-
per im Wasserkreislauf sind demnach nicht mehr im Plangebiet vorhanden.  

 
 Durch die Planänderung ergeben sich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Boden. Die Parkplatzflächen wurden mit versickerungsfähigem Belag befestigt 
und die geforderten Grünflächen angelegt. Das anfallende Oberflächenwasser wird in ei-
ne Versickerungsmulde im südlichen Plangebiet abgeleitet. Da keine Eingriffe in das 
Schutzgut Boden erfolgen, sind auch keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
oder Kompensationsmaßnahmen notwendig.  

 
 Aufgrund der Wahl des Verfahrens nach § 13b BauGB wäre eine Kompensation der Ein-

griffe nicht erforderlich. 
 

SCHUTZGUT GRUND- UND OBERFLÄCHENWASSER 
 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden, so dass sich die nachfolgen-
den Betrachtungen auf das Schutzgut Grundwasser beschränken. Der Feuerbach ver-
läuft südöstlich zum Plangebiet und wird aufgrund der Distanz von etwa 400 m nicht di-
rekt tangiert. 

 
 Der Grundwasserflurabstand liegt im Plangebiet voraussichtlich bei über 15 m. Die 

Grundwasserneubildung über die Versickerung ist als mittel einzustufen, da aufgrund der 
durchschnittlichen Niederschlagsmenge von ca. 750 mm im Jahr sowie der vergleichs-
weise hohen Temperaturen und der dadurch bedingten hohen Verdunstungsrate im 
Plangebiet selbst nur eine relativ geringe Menge des Niederschlagswasser dem Grund-
wasserkörper zufließt.  

 
 Im Plangebiet besteht durch den rechtskräftigen Bebauungsplan eine Flächenversiege-

lung von etwa 80%.  
 
 Durch die Planänderung ergeben sich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für das 

Schutzgut Wasser. Die Parkplatzflächen wurden wasserdurchlässig hergestellt und die 
geforderten Grünflächen angelegt.  
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Das anfallende Oberflächenwasser wird in eine Versickerungsmulde im südlichen Plan-
gebiet abgeleitet. Da keine Eingriffe in das Schutzgut Wasser erfolgen, sind auch keine 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen oder Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig.  

 
 Aufgrund der Wahl des Verfahrens nach § 13b BauGB wäre eine Kompensation der Ein-

griffe auch nicht erforderlich. 
 

SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 
  

Die Rheinebene und das Markgräfler Hügelland gehören zu den klimatisch begünstigten 
Regionen in Deutschland. Die hohe Jahresmitteltemperatur mit ca. 9-10 °C und durch-
schnittlichen Niederschlagsmengen von ca. 750 mm kennzeichnen das trockene, som-
merheiße und wintermilde Klima der Rheinniederung. Infolge der Tieflage im Rheinland 
ist das Gebiet mit häufigen Nebeln im Herbst und im Winter stark inversionsgefährdet. 

  
 Im Plangebiet besteht durch den rechtskräftigen Bebauungsplan eine Flächenversiege-

lung von etwa 80%, was zu einer entsprechenden kleinklimatischen Belastung des Plan-
gebiets- bzgl. der Überhitzungserscheinungen auf versiegelten Flächen führt. Durch die 
Bebauungsplanänderung kommt es zu keinen zusätzlichen Flächenversiegelungen im 
Plangebiet. 

 
 Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme sind die angelegten Grünflächen und die 

gepflanzten Bäume dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Eine Vergrößerung des Ge-
bäudes kann durch die Erhöhung der Verkaufsflächenzahl selbst vermieden werden.  

 
 Durch die 2. Bebauungsplanänderung ergibt sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-

ungsplan keine Beeinträchtigung für das Schutzgut Klima und Luft. Es sind keine Kom-
pensationsmaßnahmen notwendig. Diese wäre aufgrund des gewählten Verfahrens nach 
§13 a BauGB ohnehin nicht erforderlich. 

 
 SCHUTZGUT LANDSCHAFTSBILD UND ERHOLUNG 
  
 Das Plangebiet liegt mittig im Gewerbegebiet „Schlöttle“ und ist allseitig von Gebäuden 

und Infrastruktur umgeben. Das Plangebiet ist als Versorgungszentrum wahrzunehmen. 
Eine Erholungs- und Freizeitnutzung findet im und angrenzend zum Plangebiet nicht 
statt.  

 
 Durch die Bebauungsplanänderung wird lediglich die Verkaufsflächenzahl im Supermarkt 

erhöht, sodass keine zusätzlichen Flächenversiegelungen oder Bebauungen entstehen.  
 
 Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme sind die angelegten Grünflächen und die 

gepflanzten Bäume dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Durch die 2. Bebauungs-
planänderung ergibt sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan keine Beein-
trächtigung für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung. Es sind keine Kompensati-
onsmaßnahmen notwendig. Diese wäre aufgrund des gewählten Verfahrens nach §13 a 
BauGB ohnehin nicht erforderlich. 

  



2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES „SCHLÖTTLE I“ 
 

GEMEINDE EFRINGEN-KIRCHEN  ERGÄNZUNGSBEGRÜNDUNG VOM 12.11.2018  
 

 

B-157204-Begründung.docx 7 
 

 

 
 SCHUTZGUT MENSCH 
  
 Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes und die dadurch resultierende Erhöhung der 

Verkaufsflächenzahl ergeben sich keine zusätzlichen Beeinträchtigungen für das Schutz-
gut Mensch. 

 
5.3 ZUSAMMENFASSUNG ARTENRECHTLICHE EINSCHÄTZUNG  

 
Für die nach § 7 Abs. 13 und 14 BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Arten 
bestehen nach § 44 BNatSchG rechtliche Vorgaben, die eine absichtliche Störung oder 
Tötung von Arten verbieten. Das strenge Schutzregime verbietet wild lebende, streng 
und besonders geschützte Arten sowie europäische Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-
ren. Eine erhebliche Störung liegt dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  
 
Die Aussagen zum Artenschutz werden artenschutzrechtliche Einschätzung zum Bebau-
ungsplan und kursiv dargestellt. 
 
Durch die zwei vollzogenen Begehungen kann abgeschätzt werden, dass im Plangebiet 
siedlungsadaptierte Vogelarten und Reptilien potentiell vorkommen können. Bisher er-
folgten noch keine Nachweise zu der Artengruppe Reptilien und kein eindeutiger 
avifaunistischer Brutnachweis. Die Artengruppe Amphibien kommt bisher nur außerhalb 
des Plangebietes in vorhandenen Laichhabitaten nachgewiesen werden. Für Fledermäu-
se befinden sich keine geeigneten Quartierstrukturen. Da durch die 2. Bebauungs-
planänderung „Schlöttle I“ lediglich die Verkaufsflächenzahl im Betriebsgebäude der Net-
to Marken- Discount AG&Co.KG erhöht wird, ergeben sich keine baulichen Maßnahmen 
oder Veränderungen im Plangebiet, welche zu einem möglichen Eintreten der Verbots-
tatbestände nach §44 BNatSchG (1) 1-3 führen könnten. Artenschutzrechtliche Belange 
sind durch die Planänderung demnach nicht tangiert.  

 
 
5 SONSTIGE FESTSETZUNGEN UND VORSCHRIFTEN 
 

Die sonstigen Festsetzungen und Vorschriften des Bebauungsplanes „Schlöttle I“ in der 
Planfassung vom 21.03.2005 bleiben von der Änderung unberührt und gültig. 

 
 
6 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

 
 Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Efringen-Kirchen ist das Plangebiet „Schlöttle I“ 

als Sonder- und Gewerbebaufläche dargestellt. Der Änderungsbereich liegt innerhalb der 
Gewerbebauflächendarstellung, so dass die Änderung nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt werden kann. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes kann als Maßnahme der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren aber auch dann durchgeführt werden, wenn sie von den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes abweicht (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). Der Flächen-
nutzungsplan wird zu einem späteren Zeitpunkt angepasst. 
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7 VERFAHREN 

 
Die Bebauungsplanänderung dient der Innenentwicklung. Die Änderung wird daher im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB durchgeführt. Gemäß § 13a 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt 
werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder 
eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Dies 
ist hier der Fall. Die Größe des Änderungsbereichs beschränkt sich auf eine Fläche von 
ca. 1.890 m². Bei der zulässigen Grundflächenzahl von 0,8 ergibt sich daraus eine 
Grundfläche von ca. 1.500 m², was deutlich unterhalb dem Schwellenwert von 20.000 m² 
liegt.  

 
 Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben zugelassen, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Im Bebauungsplan wird nicht die 
Zulässigkeit eines Einzelhandelsgroßprojekts mit einer Geschossfläche von mehr als 
5.000 m² festgesetzt.  

 
 Auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Landschafts- oder Naturschutzgebiete, 
FFH – Gebiete oder Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen. Die Voraussetzungen zur 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB sind damit gegeben.  
 
Der von der Änderung betroffenen Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange 
wurde im Rahmen einer 1-monatigen öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 25.06.2018 bis zum 27.07.2018 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Der Satzungsbeschluss wurde am 12.11.2018 gefasst. 
 

 
8 ZUSAMMENFASSUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN  

UND ABWÄGUNGSERGEBNIS 
 
Das Landratsamt Lörrach (Fachbereich Straßenwesen) regt an, eine eventuell mit der 
geplanten Verkaufsflächenerweiterung verbundene Verkehrszunahme und deren mögli-
che Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte der B 3 (Kreisverkehr 
Schlöttle und K 6323) zu untersuchen. Auch die fußläufige Erschließung sei zu untersu-
chen. Wegen der Betroffenheit der B 3 sei auch die höhere Straßenbaubehörde zu betei-
ligen. 

   
Stellungnahme Planer/Verwaltung: Kenntnisnahme. Das geplante Vorhaben stellt eine 
maßvolle Modernisierung zur Verbesserung der Warenpräsentation und der internen Lo-
gistik dar. Die Anzahl der Kundenstellplätze verändert sich dadurch nicht und es kann 
auch nicht zwingend eine signifikante Erhöhung der Kundenfrequenz daraus abgeleitet 
werden. Aber auch wenn infolge der Erweiterung sich die Kundenfrequenz erhöhen soll-
te, so ist doch in keinem Fall damit zu rechnen, dass die Leistungsfähigkeit des Straßen-
netzes hierdurch überfordert werde. Die Gebietserschließung selbst ist als Gewerbestra-
ße mit 6,5m Fahrbahn und abgesetztem Gehweg großzügig dimensioniert.  
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Die Anbindung an das überörtliche Straßennetz erfolgt in der Hauptsache über den gro-
ßen Kreisverkehrsplatz Schlöttle, der eigens für die Gebietsanbindung Schlöttle gebaut 
wurde und eine hohe Leistungsfähigkeit aufweist. Aus der geplanten Erweiterung eines 
einzelnen bestehenden Einzelhandelsbetriebes werden jedenfalls keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des überörtlichen Straßennetzes abzuleiten 
sein. Eine fachliche Untersuchung ist deshalb nicht erforderlich und auch eine Betroffen-
heit der höheren Straßenbaubehörde kann ausgeschlossen werden, da die betroffene 
Betriebsfläche an die Gemeindestraße angebunden ist und sich die geplante Änderung 
auf die Erschließungssituation nicht auswirkt. Beschlussfassung: Die Anregung wird 
nicht berücksichtigt. 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg (Fachbereich Raumordnung) trägt die geplante 
Erweiterungsmaßnahme unter raumordnerischen Gesichtspunkten noch mit, regt aber 
an, künftig von weiteren Erweiterungen von Einzelhandelsnutzungen im Bereich „Schlött-
le“ abzusehen. 
 
Stellungnahme Planer/Verwaltung: Kenntnisnahme. 

 
Der Handelsverband Südbaden e.V. vertritt die Auffassung, dass die geplante Ver-
kaufsflächenvergrößerung um 25 % über den Maßstab einer bestandsorientierten Erwei-
terung hinausgeht. Bei der Bewertung der Wettbewerbssituation vor Ort werden einzelne 
Aussagen der Auswirkungsanalyse im Hinblick auf die Umsatzdarstellung als zu wenig 
transparent eingestuft. Auf eine ebenfalls geplante Erweiterung eines in Ortsmitte befind-
lichen Nahversorgers wird hingewiesen. Insgesamt wird aber anerkannt, dass das Beein-
trächtigungsverbot eingehalten wird. 
 
Stellungnahme Planer/Verwaltung: Kenntnisnahme. Die mit der Auswirkungsanalyse be-
auftragte GMA hat ergänzend dahingehend Stellung genommen, dass auch nach der 
geplanten Erweiterung des Netto-Marktes um 200 m² noch ein verhältnismäßig hohes 
Potential von rd. 740 m² bis hin zu einer „Vollversorgung“ in Efringen-Kirchen bestehe, 
die auf jeden Fall auch eine Erweiterung des bestehenden innerörtlichen Vollsortimenters 
noch rechtfertige. Es wird bestätigt, dass dann darüberhinausgehende weitere Entwick-
lungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht erforderlich scheinen und insbesondere im periphe-
ren Bereich kritisch zu sehen seien. Die Aussagen zur Umsatzzahlen wurden nachvoll-
ziehbar präzisiert, so dass die Hinweise geprüft und etwaige Bedenken ausgeräumt wur-
den. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Bodensee trägt keine Bedenken gegen die geplan-
te Maßnahme vor. Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass je nach Wahl des Kauf-
kraftansatzes der Versorgungsgrad auch höher eingeschätzt werden könnte und das in-
nerörtliche Versorgungsangebot vergleichsweise unterdimensioniert sei. Auch hier wird 
darauf hingewiesen, dass der Planbereich nicht über die nun vorgesehene Dimensionie-
rung der Verkaufsflächen im Bereich Lebensmittel hinausgehen solle. 
 
Stellungnahme Planer/Verwaltung: Kenntnisnahme. 
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I.  Grundlagen  

1.  Ausgangslage und Vorhabenbeschreibung  

Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG plant in Efringen-Kirchen die Erweiterung des Netto-

Lebensmittelmarktes am Standort „Im Schlöttle“. Die Filiale verfügt aktuell über eine Verkaufs-

fläche (= VK) von 799 m². Durch die bauliche Veränderung des Marktes soll die Verkaufsfläche 

von Netto auf rd. 1.000 m², also um rd. 200 m² erweitert werden.  

Die Neuansiedlung des Netto-Marktes sowie diverser Fachmärkte am Standort „Im Schlöttle“ 

wurde im Jahr 2011 von der GMA begutachtet. Bereits bei der ursprünglichen Untersuchung 

standen die Auswirkungen auf den innerörtlichen Rewe-Markt im Mittelpunkt. Daran hat sich bis 

heute nichts Wesentliches geändert. Nach wie vor übernimmt der Rewe-Markt in der Haupt-

straße eine wesentliche Versorgungsfunktion für den Ortskern. Insofern ist zu prüfen, ob die Er-

weiterung von Netto um 200 m² nach wie vor mit der Entwicklung der Ortsmitte in Einklang zu 

bringen ist.  

Geändert haben sich die wesentlichen Rahmendaten zu Efringen-Kirchen. Im Rahmen der Neu-

bewertung sind daher die aktuelle Einwohnerentwicklung, Kaufkraftentwicklung sowie die Wett-

bewerbssituation in Efringen-Kirchen und ggf. auch in den Nachbargemeinden aufzuarbeiten.  

Mit einer Gesamtverkaufsfläche von über 800 m² ist der Markt als großflächiger Einzelhandels-

betrieb i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Für die Planung ist somit eine städtebauliche 

Auswirkungsanalyse auf Basis des § 11 Abs. 3 BauNVO vorzunehmen. Die Untersuchung gliedert 

sich in folgende Punkte: 

 Städtebauliche Bewertung des Mikrostandortes 

 Berechnung der sortimentsspezifischen Kaufkraftpotenziale für Lebensmittel  

 Beurteilung der gegenwärtigen Versorgungssituation in Efringen-Kirchen und im Um-

land (Wettbewerbsanalyse) 

 Umsatzprognose und Umsatzherkunft für den erweiterten Netto-Lebensmittelmarkt  

 Ermittlung der Umsatzumverteilungen im Untersuchungsraum 

 Bewertung der raumordnerischen Beurteilungskriterien gemäß LEP Baden-Württem-

berg 

 Konzentrationsgebot  

 Integrationsgebot 

 Kongruenzgebot 

 Beeinträchtigungsverbot. 
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2.  Bauplanungsrechtliche Vorgaben  

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist § 11 Abs. 3 

BauNVO zu beachten. Die Regelung führt in der aktuellen Fassung1 aus: 

„1.  Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die 
Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken 
können, 

3.  sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte 
Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzel-
handelsbetrieben vergleichbar sind,  

 sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. 
Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf 
die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der in Satz 1 bezeichneten 
Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde 
oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den Na-
turhaushalt. 

 Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 
in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² überschreitet. Die 
Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Auswir-
kungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossfläche vorliegen oder bei mehr 
als 1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Bezug auf die in Satz 2 bezeichneten 
Auswirkungen insbesondere die Gliederung und die Größe der Gemeinde und 
ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölke-
rung und das Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen.“ 

Ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Prüfung 

getrennt voneinander zu erfolgen:  

1. Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb 

bzw. wird die Großflächigkeit des Vorhabens erfüllt, was i. d. R. bei einer Überschrei-

tung der Verkaufsfläche von 800 m² der Fall sein wird.2  

2. Die im § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen müssen zu erwarten sein, 

was regelmäßig ab einer Geschossfläche von 1.200 m² anzunehmen ist (= Regelver-

mutung).  

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis kann 

im Zuge einer Einzelfallprüfung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine Auswirkun-

gen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im § 11 Abs. 3 

                                                           
1  Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004, zuletzt 

geändert durch Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiterer 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013. 

2  Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der 
Großflächigkeit von 700 auf 800 m² erhöht. Großflächig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO 
sind demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Zur Verkaufsfläche 
zählen, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung 
von Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurech-
nen sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch- / Wursttheke). 
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BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und Größe der 

Gemeinde und ihre Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 

und des Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen.  

 

3.  Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel  

Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren derzeit nahezu alle we-

sentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ihre Standortnetze. Hiermit verbunden ist 

häufig auch eine Flächenausweitung der einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da aufgrund der stei-

genden Anforderung an die Warenpräsentation, die interne Logistik sowie des demographischen 

Wandels, die Flächeninanspruchnahme zunimmt.  

Die einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels weisen eine unterschiedliche Ent-

wicklung auf. Während Lebensmitteldiscounter und Große Supermärkte ihre Marktposition aus-

bauen konnten, waren die Marktanteile der SB-Warenhäuser und kleinen Lebensmittelgeschäft 

rückläufig.  

Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im deutschen Lebensmitteleinzelhandel  
2006 – 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: EHI Europäisches Handelsinstitut: Handelsdaten aktuell 2017 

 

3.1 Definitionen der Betriebstypen im Lebensmitteleinzelhandel  

Im Einzelhandel werden verschiedene Betriebstypen unterschieden. Die Ausdifferenzierung ist 

dabei für den Lebensmitteleinzelhandel verfeinert worden. Als Kriterien für die Differenzierung 
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nach Betriebstypen wird dabei neben der Verkaufsfläche v. a. auch die Sortimentsstruktur und 

hier insbesondere der Anteil an sog. Nonfood-Waren herangezogen.  

Die Definitionen für Betriebstypen liegen seitens mehrerer Institutionen und Institute vor. Die 

Definition, auf die in vorliegender Untersuchung zurückgegriffen wird, ist die des EHI Retail Insti-

tute, welche im Einzelnen folgende Definitionen beinhaltet:3  

Kleines Lebensmittelgeschäft  

Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 400 m² 

Verkaufsfläche, das ein begrenztes Lebensmittel- und Nonfood I-Sortiment4 anbietet.  

Lebensmitteldiscounter  

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Verkaufs-

fläche unter 1.000 m², das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, auf um-

schlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I-Sortiment so-

wie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Nonfood II5 führt.  

Supermarkt / Lebensmittelvollsortimenter   

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 

m² und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel führt und 

einen geringen Verkaufsflächen-Anteil an Nonfood II aufweist.  

Großer Supermarkt   

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 

2.500 m² und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I und Non-

food II-Artikel führt.  

SB-Warenhaus  

Ein SB-Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von mindes-

tens 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel sowie ein um-

fangreiches Nonfood II-Angebot führt. 

Weiterhin kann festgehalten werden, dass Lebensmitteldiscounter die Zielgruppenansprache in 

erster Linie über das Preisargument vornehmen und über ein eingeschränktes Sortiment verfü-

gen, aber zunehmend auch der Grundversorgung dienen. Sie weisen im Durchschnitt eine Fläche 

von knapp 780 m² auf, wobei bei Neuansiedlungen mittlerweile generell Verkaufsflächengrößen 

über 1.000 m² angestrebt werden. Zudem wird versucht, bestehende kleinflächige Filialen zu er-

weitern oder auf größere Grundstücke zu verlagern. 

 

3.2 Sortimentsstruktur von Lebensmittelmärkten  

Die Betriebstypen unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Sortimentsstruktur. Dies 

wird v. a. quantitativ durch die Zahl der geführten Artikel deutlich. Während ein Supermarkt im 

                                                           
3  Vgl. EHI handelsdaten aktuell 2014, S. 317. 
4  Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung. 
5  Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, 

Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw. 
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Mittel ca. 11.800 Artikel offeriert, bieten Große Supermärkte im Durchschnitt gut das Doppelte 

an Artikeln an. Lebensmitteldiscounter halten dagegen im Schnitt lediglich ca. 2.300 Artikel vor 

(vgl. Tabelle 2). Bei allen drei Betriebstypen liegt das Schwergewicht auf Waren des kurzfristigen 

Bedarfs. Auch wenn beim Lebensmitteldiscounter ca. 25 % der Artikel dem Nonfoodbereich zu-

zuordnen sind (davon ca. 12 % dem Nonfood I bzw. 12 % dem Nonfood II Sortiment), liegt der 

Umsatzschwerpunkt doch eindeutig im Food-Bereich (ca. 75 – 80 %).6 Der durchschnittliche Um-

satzanteil für das Nonfood II-Sortiment liegt nur bei 7,6 % für den Betriebstyp Lebensmitteldis-

counter. 

Lebensmitteldiscounter heben sich im Vergleich zu Lebensmittelvollsortimentern insb. 

durch ein vergleichsweise schmales Sortiment mit einem hohen Anteil an Eigenmarken und 

durch eine konsequente Niedrigpreisstrategie ab. Als weitere Besonderheit sind wechselnde 

Randsortimente, so genannte "Aktionsware", zu nennen, deren Artikel nicht kontinuierlich 

geführt werden. Bei der Aktionsware handelt es sich überwiegend um Angebote außerhalb 

des Lebensmittelbereichs. Hier kommen ganz unterschiedliche Artikel zum Verkauf, wobei 

ein gewisser Schwerpunkt bei Bekleidung, Haushaltswaren und Elektrowaren liegt. Letztlich 

ist die Artikelzusammensetzung jedoch äußerst heterogen. 

Tabelle 1:  Sortimentsangebot von Lebensmitteldiscountern und Supermärkten 

Hauptwarengruppen Lebensmitteldiscounter  

( 779 m² VK) 

Supermarkt 

( 982 m² VK) 

Großer Supermarkt 

( 3.461 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Food 1.755 76 8.995 76 15.730 63 

Nonfood I 265 12 2.030 17 4.825 19 

Nonfood II 275 12 805 7 4.450 18 

Nonfood insgesamt 540 24 2.835 24 9.275 37 

Insgesamt 2.295 100 11.830 100 25.005 100 

Quelle: EHI Retail Institute: handelsdaten aktuell 2017, S. 79, 80, 90. 

Der Anbieter Netto offeriert eine für Discounter sehr breite Produktpalette (u. a. Mehrwegge-

tränke, Fleischtheke, Frischeabteilung) und einen hohen Anteil an Handelsmarken (ca. 60 %)7. 

Das Netto-Angebot wird zumeist durch eine Bäckereifiliale ergänzt. Mit diesem Konzept profiliert 

sich Netto v. a. im ländlichen Raum. Als sog. Soft-Discounter führt Netto über 3.500 Standardar-

tikel und liegt damit an der Spitze der Discounter. Somit weist Netto bereits Merkmale eines Su-

permarktes auf, die Koppelung mit einer Bäckereifiliale trägt ebenfalls zur für einen Lebensmit-

teldiscounter überdurchschnittlich hohen Nahversorgungsfunktion bei. Die durchschnittliche 

                                                           
6  Der Umsatzanteil von Lebensmittelvollsortimentern im Lebensmittelbereich liegt je nach Anbieter bei ca. 

85 – 90 %. 
7  Quelle: Fa. Netto 2014, www.netto-online.de/unser-konzept.chtm. 
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Größe einer Netto-Filiale liegt bei rd. 780 m² Verkaufsfläche8, der Durchschnittsumsatz bei ca. 3,3 

Mio. € je Filiale9. Der Umsatzschwerpunkt liegt ebenfalls mit ca. 87 % deutlich im Nahrungs- und 

Genussmittelsegment10. 

Nach einer Studie zur Einordnung des Unternehmens Netto in die Betriebstypensystematik des 

Lebensmitteleinzelhandels wird auf eine Sondersituation hingewiesen. Die Einordnung in die Be-

triebstypensystematik erfolgt i. d. R. auf Basis der Abgrenzungskriterien Artikelanzahl, Verkaufs-

fläche aber auch des Kundenservices und des Eigenmarkenanteils. Im Vergleich zu „normalen 

Discountern“ wird für die Netto Märkte festgestellt, dass sie... „ 

 eine höhere Artikelanzahl führen,  

 einen hohen Anteil an Markenprodukten anbieten, 

 einen deutlich geringen Nonfood II-Anteil aufweisen, 

 bei der Standortwahl (städtebauliche Integration) vergleichbar Supermärkten sind,  

 über eine für Supermarktbetreiber typische Ausdifferenzierung von Markttypen verfü-

gen,  

 in einem der Markttypen über supermarkttypische Bedientheken verfügen, 

 eine supermarkttypische Regalierung aufweisen und  

 einen supermarkttypischen Mehrweganteil im Getränkebereich anbieten.“  

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Netto sich nicht in die gängige Betriebstypensystematik 

des Lebensmitteleinzelhandels einordnen lässt und somit einen Sonderfall darstellt. Dieser Ein-

stufung zur Folge wird die Fa. Netto gelegentlich auch als „Hybrid-Discounter“ eingestuft, als eine 

Variante des Discounters, welche zwischen Softdiscount und Supermarkt anzusiedeln ist. 

  

                                                           
8  Neue Netto-Märkte werden jedoch generell oberhalb der Grenze zur Großflächigkeit (ca. 800 m² VK) pro-

jektiert, sofern der Backshop im Sinne einer Funktionseinheit mitgerechnet wird.  
9  Quelle: Hahn Retail Real Estate Report 2017/2018. 
10  Nach Recherchen der BBE Handelsberatung GmbH, München führen Netto Märkte durchschnittlich rund 

3.500 Artikel. Der auf Nonfood I und – II-Artikel entfallende Umsatzanteil beträgt ca. 13 %. Vgl. BBE Han-
delsberatung GmbH: Einordnung von Netto in die Betriebstypensystematik des Einzelhandels, S. 13/14., 
München, 2013. 



 

 

 

Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Lebensmittelmarktes in Efringen-Kirchen, „Im Schlöttle“ 

11 

II.  Standortbeschreibung und –bewertung 

1.  Makrostandort  

Die Gemeinde Efringen-Kirchen (ca. 8.651 Einwohner11) im Landkreis Lörrach liegt im Markgräf-

lerland, ca. 10 km nordwestlich von Lörrach, Weil am Rhein und Basel. Die örtliche Topografie ist 

größtenteils durch die Vorbergzone geprägt. 

Im Regionalplan Hochrhein-Bodensee ist Efringen-Kirchen (Kernort) die Funktion eines Kleinzent-

rums zugeschrieben (vgl. Karte 1); der regionalplanerische Verflechtungsbereich beschränkt sich 

auf das Gemeindegebiet. Kleinzentren sollen in erster Linie die örtliche Grundversorgung gewähr-

leisten, d. h. den häufig wiederkehrenden Bedarf decken.  

Verkehrlich ist die Gemeinde in Nord-Süd-Richtung durch die das Gemeindegebiet durchzie-

hende Bundesstraße B 3 (Freiburg – Müllheim – Weil), die parallele Autobahn A 5 (Freiburg – 

Basel) sowie Bahnverbindungen in Richtung Freiburg und Basel gut erreichbar. In Richtung Osten 

verbinden Landes-, Kreis- und Ortsstraßen die Gemeinde bzw. ihre Ortsteile mit den Nachbar-

kommunen. Im Westen bildet der Rhein die Grenze zu Frankreich und der Schweiz, jedoch gibt 

es im Gemeindegebiet keine Straßenbrücke. Im ÖPNV ist die Gemeinde in das Netz der Region 

Verkehrsverbund Lörrach integriert und zusätzlich über 2 Buslinien12 erreichbar, die allerdings 

nur wenige tägliche Fahrten bieten.  

Das Gemeindegebiet umfasst rd. 4.400 ha und gliedert sich in den Kernort Efringen-Kirchen so-

wie 8 weitere Teilorte. Die Ortsteile sind zumeist über Kreis- und Ortsstraßen miteinander ver-

bunden; Hauptverkehrsachsen sind die B 3 und die L 137 (Efringen-Kirchen – Istein – Anschluss 

zur A 5). Fast alle Ortsteile weisen weniger als 1.000 Einwohner auf, nur der Kernort umfasst ca. 

3.530 Einwohner (ca. 41 % des gesamten Einwohneraufkommens). Auf den Kernort konzentrie-

ren sich daher auch die Versorgungseinrichtungen und Einzelhandelsbetreibe. Größere Gewer-

begebiete bzw. Technologieparks existieren in den Teilorten Efringen-Kirchen, Kleinkems und 

Welmlingen. Ansonsten sind die einzelnen Ortsteile stark von Wohnfunktionen geprägt.  

  

                                                           
11  Quelle: Homepage der Gemeinde Efringen-Kirchen, Stand 01/2017; abgerufen am 28.11.2017.  
12  Die SWEG-Linie 15 verbindet den Kernort Efringen-Kirchen mit den Ortsteilen Istein, Kleinkems, Winters-

weiler, Huttingen, Blansingen und Welmlingen. Die Ortsteile Egringen und Mappach werden von der 
SWEG-Linie 1 erschlossen, die jedoch den Kernort nicht ansteuert.  
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Karte 1: Lage der Gemeinde Efringen-Kirchen und zentralörtliche Struktur der Region

Legende

Oberzentrum

Mittelzentrum

Unterzentrum

Kleinzentrum

Zentrum in Funktionsteilung Quelle: Regiograph Planung 2017, GMA-Bearbeitung 2017

Efringen-Kirchen
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Das Bevölkerungsaufkommen umfasst zum Jahreswechsel 2016 / 2017 nach Angaben der Ge-

meinde Efringen-Kirchen rd. 8.650 Einwohner. Damit ist Efringen-Kirchen siebtgrößte Gemeinde 

im Landkreis Lörrach und verfügt über mehr Einwohner als alle angrenzenden Kommunen (auch 

als das benachbarte Unterzentrum Kandern mit. 8.430 EW13). Nicht nur wegen seiner räumlich 

und verkehrlich attraktiven Lage sondern auch wegen seiner Einbettung in die reizvolle, vom 

Weinbau und von Wäldern geprägte Landschaft gilt Efringen-Kirchen als attraktiver Wohnstand-

ort. Seit dem Jahr 2005 konnte die Gemeinde daher ein fortlaufendes Einwohnerwachstum von 

ca. 4,9 % (+ 400 Einwohner)14 verzeichnen.  

Die Ortsmitte von Efringen-Kirchen wurde in den 1990er Jahren im Bereich der mittleren Haupt-

straße komplett neu konzipiert, es besteht daher keine gewachsene Lage. Eine eindeutige Defi-

nition i. S. einer räumlichen Abgrenzung existiert ebenfalls nicht. Im weiteren Sinne kann von der 

Ortsmitte etwa als Bereich zwischen Bahnhof, Kindergarten und Schulzentrum gesprochen wer-

den, mit der Hauptstraße und der östlichen Bahnhofstraße als zentralen Achsen (vgl. Karte 2). Im 

engeren Sinne umfasst der zentrale Versorgungsbereich einen Radius von ca. 100 m rund um das 

Rathaus, wo v. a. öffentliche Einrichtungen (Rathaus, Grund-, Haupt- und Realschule, Mediathek, 

Kirchengemeinde, Polizei) errichtet wurden, aber auch einige Einzelhandels-, Dienstleistungs- 

und andere Komplementärnutzungen sich ansiedelten. Einziger Magnetbetrieb des Einzelhan-

dels ist hier ein REWE-Supermarkt mit knapp 800 m² VK, der 1996 eröffnet wurde.  

Neben der Einzelhandelskonzentration in der Ortsmitte finden sich weitere u. a. großflächige Ein-

zelhandelsbetriebe konzentriert am Fachmarkt- und Gewerbecenter im Gewerbegebiet „Beim 

Breitenstein / Im Martelacker / Im Schlöttle“ im Kernort Efringen-Kirchen. Hier finden sich grö-

ßere Betriebe der Nahversorgung wie Netto, Lidl und Müller sowie weitere Anbieter des langfris-

tigen Bedarfs.  

Die weiteren Ortsteile von Efringen-Kirchen sind sehr ländlich geprägt und weisen nur ein rudi-

mentäres Einzelhandelsangebot auf (z. B. Obst- und Gemüsehof in Efringen, Backwaren- und Le-

bensmittelanbieter in Istein).  

 

2.  Mikrostandort „Im Schlöttle“  

Der Planstandort für den Netto Lebensmitteldiscounter mit rd. 1.000 m² befindet sich am nördli-

chen Rand des Gewerbegebiets „Beim Breitenstein / Im Martelacker / Im Schlöttle“. Das Gewer-

begebiet liegt im nordöstlichen Siedlungsgefüge des Ortsteils Efringen-Kirchen und wird vom süd-

westlichen Siedlungsbereich durch das Gleisbett der Regionalbahn abgetrennt. Abgesehen von 

dieser räumlichen Zäsur wird das Gewerbegebiet im Norden durch die Bundesstraße B 3 in zwei 

                                                           
13  Quelle: Homepage der Stadt Kandern, Stand 12/2015; abgerufen am 28.11.2017 
14  Unter Zugrundelegung der Zahlen des Statistischen Landesamts.  
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Teilbereiche gegliedert. Im nördlichen Bereich, nördlich der Bundesstraße, befindet sich der Fach-

marktstandort, auf dem die Anbieter AWG, Netto, Müller und Lidl zu finden sind.  

Der Standort des Netto-Marktes bzw. der Parkplatz des Netto-Marktes kann nicht direkt über die 

Bundesstraße angefahren werden. Über den Kreisverkehr auf der Bundesstraße, welcher auf die 

Straße Im Schlöttle führt, kann der Lebensmittelmarkt Netto erreicht werden. 

Bezüglich der direkten Umfeldnutzung des Vorhabenstandortes von Netto ist zum einen auf-

grund der Lage auf gewerbliche Nutzungen hinzuweisen (im Süden und Südwesten), zum ande-

ren aber auch auf die in direkter Nachbarschaft liegenden Einzelhandelsbetriebe (Lidl, Müller, 

AWG, Bäckerei). Östlich der Netto-Immobilie, in welcher sich auch der Müller-Drogeriemarkt und 

die Bäckerei Gehri befinden, liegt die Immobilie des Lidl Lebensmitteldiscounters. Weiter östlich 

wird der Standort durch die Straße Im Schlöttle und die weiter östlich verlaufende Bahntrasse 

(Freiburg – Weil am Rhein – Basel) begrenzt. Nordöstlich des Gleisbetts liegen ein Asylheim sowie 

weiter östlich und nördlich angrenzend landwirtschaftlich genutzte Flächen. Direkt nördlich an 

die Netto-Immobilie grenzt die Immobilie des Anbieters AWG; weiter nördlich eine DHL Zustell-

basis sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Die nächst gelegenen Wohnsiedlungsbereiche befinden sich in westlicher Richtung in rd. 300 m-

Luftlinienentfernung. Die fußläufige Erreichbarkeit ist durch die Überquerung der Bundesstraße 

B 3 und der Erreichbarkeit von Norden etwas erschwert.  

Eine Bushaltestelle befindet sich in westlicher Richtung in rd. 800 m fußläufiger Entfernung an 

der Bundesstraße 3 „Abzweig Egringen“. Der Bahnhof Efringen-Kirchen, an dem Regionalzüge 

zwischen Offenburg, Freiburg und Basel verkehren, liegt in rd. 1,3 km fußläufiger Entfernung vom 

Standort.  

Foto 1:  Bestandsmarkt Netto und AWG  Foto 2:  Bestandsmarkt Netto mit Müller-
Drogeriemarkt und Bäckerei 

 

 

 
GMA-Aufnahmen 2017 
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Karte 2: Lage des Projektstandortes und Umfeldnutzungen 

Legende

Standort Netto

überw. Wohnen

überw. Gewerbe fußläufiger Nahbereich (500, 700 m und 1.000 m)

S Zentraler Versorgunsgbereich Ortsmitte
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H

H

H

Bahntrasse
H Bushaltestelle

Quelle: openstreetmap 2017, : Regiograph Planung 2017;  GMA-Bearbeitung 2017
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Das Gutachten zur Neuansiedlung der Fachmärkte am Vorhabenstandort Im Schlöttle in Efringen-

Kirchen aus dem Jahr 2011 untersuchte die einzelhandelsbezogenen Entwicklungspotenziale in 

der Ortsmitte, speziell im Sanierungsgebiet „Ortszentrum II“. Hierbei kam es zu der Schlussfolge-

rung, dass die Ortsmitte nur stark eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelhan-

del aufweist. Somit wurde zusammenfassend festgehalten, dass städtebauliche und verkehrliche 

Gründe gegen die Ansiedlung größerer Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte sprechen. Auf-

grund der Verbundvorteile der Einzelhandelsbetriebe sowie einer problemlosen verkehrlichen 

Erreichbarkeit für die Bewohner aller Ortsteile wurden die Fachmärkte dementsprechend im Ge-

werbegebiet umgesetzt.  
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III.  Einzugsgebiet, Bevölkerung und Kaufkraftpotenzial  

Die Abgrenzung und Zonierung des erschließbaren Einzugsgebietes und die Ermittlung des in die-

sem Gebiet vorhandenen Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenzials bildet die Basis für die Umsatz-

prognose.  

 

1.  Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevölkerungspotenzial  

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für den erweiterten Netto Lebensmittel-

markt kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorhabens zu. So bildet das 

ermittelte Einzugsgebiet die Grundlage für alle späteren Berechnungen zur Ermittlung des Bevöl-

kerungs- und Kaufkraftpotenzials sowie des Vorhabenumsatzes bzw. der Umsatzherkunft.  

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit re-

gelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen an den Standort gerechnet 

werden kann. Das Einzugsgebiet lässt sich darüber hinaus weiterhin nach Zonen untergliedern 

und strukturieren, aus denen eine gleichmäßige Kundeneinkaufsorientierungen an den Plan-

standort zu erwarten ist. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer Erreichbarkeit des Stan-

dortes ist dabei i. d. R. von einer Abnahme der Kundenbindung an den Standort auszugehen. 

Durch die Zonierung des Einzugsgebiets wird diesem Umstand Rechnung getragen. 

Zur Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung fol-

gende Kriterien herangezogen: 

 wesentliche Strukturdaten und Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum (z. B. To-

pografie, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen, Wirtschaftsstruktur)  

 verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen 

 Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Vorhabens 

 Wettbewerbssituation und Einkaufsalternativen in der Standortgemeinde und den 

umliegenden Städten und Gemeinden  
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Karte 3: Einzugsgebiet des erweiterten Netto-Marktes in Efringen-Kirchen

Legende

Quelle: openstreetmap 2017, GMA-Bearbeitung 2017
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Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren lässt sich für den erweiterten Netto-Lebensmittelmarkt 

am Standort „Im Schlöttle“ folgendes Einzugsgebiet (EZG) abgrenzen: 

 Zone I: Ortsteil Efringen-Kirchen   rd. 3.530 Einwohner  

 Zone II: Restliche Ortsteile von Efringen-Kirchen rd. 5.130 Einwohner 

 Insgesamt:      rd. 8.650 Einwohner.  

Insgesamt wird durch den erweiterten Netto-Markt ein Einzugsgebiet erschlossen, welches sich 

über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt (Zone I + Zone II).  

Aufgrund seiner Lage im Siedlungsgefüge des Ortsteils Efringen-Kirchen und der damit verbun-

denen, schnellsten Erreichbarkeit des Standortes von Netto bildet der Ortsteil Efringen-Kirchen 

die Zone I des Einzugsgebietes.  

Zone II umfasst, auch im Sinne der örtlichen Grundversorgung des eigenen Verflechtungsberei-

ches (= Gemeinde Efringen-Kirchen), die restlichen Ortsteile der Gemeinde. Diese liegen verstreut 

über das verhältnismäßig große Gemeindegebiet und weisen somit auch aufgrund der verkehrs-

günstigen Lage der Gemeinde an der Autobahn A 5 und an der Bundesstraße B 3 Einkaufsmehr-

fachorientierungen auf. Ihre Hauptorientierung liegt im Wesentlichen dennoch auf dem Einkaufs-

standort Efringen-Kirchen. 

Somit wird das Einzugsgebiet Richtung Norden durch die Angebotsstrukturen in Schliengen, Bad 

Bellingen und Kandern begrenzt. Im Süden durch die diversen Angebote in Eimeldingen, Binzen, 

Weil am Rhein und Lörrach. Östlich finden sich zwar keine Einzelhandelsstrukturen, welche das 

Einzugsgebiet begrenzen, aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten und der weiten Distan-

zen zum Netto-Standort ist jedoch nicht von einem erweiterten Einzugsgebiet auszugehen. Im 

Westen wird das Einzugsgebiet durch den Lauf des Rhein und die dort entlang führenden Bunde-

sautobahn A 5 begrenzt.  

Darüber hinausgehende Kundenzuführeffekte an den Standort werden im Rahmen von Streu-

kundeneffekten abgebildet. Diese sind insbesondere auf die Lage an der Bundesstraße zurückzu-

führen. Auch kann mit einem gewissen Streukundenanteil durch Konsumenten aus Frankreich 

und der Schweiz oder Touristen gerechnet werden. 

 

2.  Kaufkraft im Einzugsgebiet  

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die la-

deneinzelhandelsrelevante Kaufkraft aktuell einschließlich der Ausgaben im Lebensmittelhand-

werk in Deutschland pro Kopf der Wohnbevölkerung.  
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ca. € 5.570.15 

Bezogen auf Vorhaben, deren Sortimentsschwerpunkt im Lebensmittelbereich liegen, betragen 

die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in Deutschland 

ca. 2.035 €.16 

Bei der Kaufkraftberechnung für das Einzugsgebiet ist darüber hinaus das lokale Kaufkraftni-

veau17 zu beachten. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in 

Efringen-Kirchen bei 109,1 und damit über dem bundesdeutschen Durchschnitt (= 100,0).  

Für das Einzugsgebiet beläuft sich das Kaufkraftpotenzial für Nahrungs- und Genussmittel damit 

auf ca. 19,2 Mio. €. Davon entfallen auf Zone I ca. 7,8 Mio. € und auf Zone II rd. 11,4 Mio. €.  

  

                                                           
15  Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken.  
16  Ohne Randsortimente (Nonfood I und II), wie z. B. Drogeriewaren, Haushaltswaren, Tiernahrung.  
17  Quelle: MB Research, 2016. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.  
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IV.  Wettbewerbssituation 

1.  Wettbewerbssituation 

Zur Bewertung des Vorhabens ist zunächst die Angebots- und Wettbewerbssituation für das Vor-

haben im Einzugsgebiet bzw. im Umland darzustellen und zu bewerten. Ausgehend davon lassen 

sich die durch das Vorhaben zu erwartenden prüfungsrelevanten städtebaulichen Auswirkungen 

ermitteln. 

Zur Bewertung der Einzelhandelssituation in Efringen-Kirchen und im Umland wurde von der 

GMA im November 2017 eine Erhebung der projektrelevanten Einzelhandelsbetriebe durchge-

führt. Als Wettbewerber für Netto gelten grundsätzlich alle Ladengeschäfte, in denen Waren-

gruppen angeboten werden, die in einem Lebensmittelmarkt geführt werden. Allerdings ist auf-

grund der Flächengröße bzw. des Betriebstyps und des spezifischen Einkaufsverhaltens der Be-

völkerung davon auszugehen, dass insbesondere betriebstypengleiche Betriebe (Lebensmittel-

discounter, Supermärkte) als Hauptwettbewerber zu identifizieren sind. 

Derzeit sind innerhalb des abgegrenzten Einzugsgebiets folgende Hauptwettbewerber für das 

Vorhaben am Standort „Im Schlöttle“ anzuführen (vgl. auch Karte 4):  

In Zone I (Ortsteil Efringen-Kirchen) befinden sich folgende Wettbewerber: 

 Rewe (Supermarkt), Hauptstraße, integrierte Lage in der Ortsmitte zusammen mit ei-

nem Bäcker im Vorkassenbereich und einem weiteren Bäcker in der Hauptstraße sowie 

weiteren Einzelhandels-, Dienstleitungsnutzungen und öffentlichen Einrichtungen. At-

traktiver Magnet in zentraler Lage trotz geringer Verkaufsflächengröße. 

 Lidl (Discounter), Im Schlöttle, dezentrale Lage an der Bundesstraße 3, im Verbund mit 

weiteren Einzelhandelsbetrieben (Netto, Bäckerei, Müller, AWG). 

Neben den genannten Betrieben sowie Netto (Erweiterungsvorhaben) sind darüber hinaus wei-

tere Lebensmittelhandwerksbetriebe und Hofläden im Einzugsgebiet vorhanden. Diese werden 

im Rahmen der Umsatzumverteilungsprognose berücksichtigt. Insgesamt beläuft sich die Ver-

kaufsfläche der Wettbewerber auf rd. 2.500 m². Der Umsatz mit Lebensmitteln liegt bei etwa 12,6 

Mio. €.18 

Außerhalb des Einzugsgebietes sind insbesondere die nächstgelegenen Angebotsstrukturen in 

Bad Bellingen (Rewe), Schliengen (Penny, Rewe, Edeka, Aldi), Kandern (Edeka, Penny), Eimeldin-

gen (Penny, Aldi) und Binzen (Edeka) aber auch die in der näheren Umgebung liegenden, größe-

ren Einkaufsstandorte Weil am Rhein und Lörrach zu nennen.  

                                                           
18  Um Nonfoodanteile (Nonfood I und II) bereinigter Umsatz. Ohne Netto. 
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Bewertung der Versorgungsstrukturen 

Bei einer quantitativen Betrachtung der Verkaufsflächenausstattung je 1.000 Einwohner im 

Nahrungs- und Genussmittelbereich (ohne Lebensmittelhandwerk und Spezialanbieter) ergibt 

sich im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden der Region sowie dem bundesdeutschen 

Durchschnitt19 folgendes Bild: 

Abbildung 2: Verkaufsflächenausstattung in m² je 1.000 Einwohner im Vergleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  EHI Europäisches Handels Institut: Handelsdaten aktuell 2016, Seite 92 (ohne Spezialgeschäfte (z. B. 

Biomärkte und nicht organisierten Lebensmitteleinzelhandel; Verkaufsfläche inkl. Nonfoodanteile).  

Aus den oben dargestellten Daten wird ersichtlich, dass die Verkaufsflächenausstattung in Efrin-

gen-Kirchen im Lebensmittelbereich mit aktuell 324 m² je 1.000 Einwohner deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt liegt. Bei einer Realisierung des Projektes (Erweiterung Netto auf 

1.000 m² VK) würde die Verkaufsflächenausstattung in der Gemeinde auf einen Wert von 347 m² 

je 1.000 Einwohner steigen und damit immer noch deutlich unter dem bundesdeutschen Durch-

schnitt liegen. Damit wäre durchaus Potenzial für die Erweiterung / Modernisierung des Netto-

Marktes vorhanden, ohne dabei überdurchschnittliche Ausstattungswerte zu erzielen bzw. eine 

„Überversorgung“ zu induzieren.  

 

  

                                                           
19  Für einen Vergleich des Verkaufsflächenbestandes werden die Verkaufsflächenerhebungen des EuroHan-

delsinstitut (EHI) herangezogen. Dieses ermittelt jährlich den Verkaufsflächenbestand des Lebensmitte-
leinzelhandels in Deutschland. Dabei werden Spezialgeschäfte (z. B. Biomärkte) und nicht organisierter 
Lebensmitteleinzelhandel sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäckereien, Metzgereien) und Geträn-
kemärkte nicht berücksichtigt. Die Verkaufsfläche der Betriebe wird dabei inkl. Nonfoodverkaufsfläche 
erfasst.  
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Karte 5: Auswahl strukturprägender Wettbewerber innerhalb und außerhalb des 
Einzugsgebietes
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2.  Zentrale Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet 

Da der Ortsteil Efringen-Kirchen erst vor 70 Jahren aus einem Zusammenschluss der beiden Dör-

fer Efringen und Kirchen entstand, existiert kein traditioneller, gewachsener Ortskern. Die Orts-

mitte von Efringen-Kirchen wurde zwischen den Ortsbereichen von Efringen und Kirchen in den 

Jahren 1986 – 2000 im Rahmen des Landessanierungsprogramms als zentraler Standort für Ver-

sorgungseinrichtungen an der Hauptstraße neu geschaffen . Dieser Bereich der „neuen Mitte“ 

wird in diesem Bericht als „Ortsmitte im engeren Sinne“ bezeichnet. 

Im Zuge der Schaffung einer „neuen Mitte“ entstanden in den 1990er Jahren im Bereich der 

Hauptstraße der Neubau des Rathauses, ein Schulkomplex aus Grund-, Haupt- und Realschule, 

ein Café sowie drei große Wohn- und Geschäftshäuser, in deren Erdgeschossen Ladenlokale, in 

den Obergeschossen teilweise Praxen- und Büroräume eingerichtet wurden. Gegenüber dem 

Rathaus und nördlich hiervon befinden sich an der Hauptstraße etwas ältere Wohn- und Ge-

schäftshäuser. Architektonisch ist die Ortsmitte i. e. S. vorwiegend durch moderne Gebäude ge-

prägt.  

Der Straßenverkehr bewegt sich größtenteils auf der südlich der Ortsmitte verlaufenden L 137 

(Basler Straße). Die Hauptstraße erfüllt daher im Wesentlichen nur Anliegerfunktionen für die 

dortigen Wohn- und Versorgungseinrichtungen. Im Einklang mit dem Ziel der Verkehrsberuhi-

gung steht auch nur eine begrenzte Anzahl von ebenerdigen Parkplätzen zur Verfügung. Weitere 

Besucher- und Kundenstellplätze gibt es in Tiefgaragen unter dem Rathausplatz. Im ÖPNV exis-

tieren außer dem Bahnhof noch zwei Bushaltestellen.  

Die Nutzungsstruktur der Ortsmitte i. e. S.  umfasst folgende Angebote (vgl. Karte 2): 

 Öffentliche Einrichtungen: u. a. Rathaus, Grund-, Haupt- und Realschule, Sportplatz 

 Soziale Einrichtungen: Evangelisches Gemeindehaus, Seniorenwohnanlage , Senioren-

zentrum , Rettungszentrale , TuS-Vereinsheim 

 Einzelhandel: 3 Betriebe aus dem Lebensmittelsegment (Supermarkt, 2 Bäckereien), 

vereinzelt weitere Betriebe anderer Sortimentsschwerpunkte 

 Private Dienstleister: Frisör, Bank etc. 

 Gastronomie: Café. 

Auch wenn die unterschiedlichen Nutzungen etwas dispers über die Ortsmitte verteilt und in 

geringem Maße vorhanden sind, kann die Ortsmitte – insbesondere durch den Bestand des 

Supermarktes Rewe und einem somit vorhandenen Magnetbetrieb mit wesentlichen Nahver-

sorgungsfunktionen für den Ortskern – als stabil bezeichnet werden.  
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V.  Auswirkungen des Vorhabens 

1.  Umsatzprognose für den erweiterten Netto Lebensmittelmarkt 

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteil-

konzept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Modell 

bestimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der erzielba-

ren Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.20 Somit beschreibt das 

Modell, in welchem Ausmaß das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhandenen Kaufkraft-

volumens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden. 

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens lässt sich 

anhand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens 

ableiten. Diese ergibt sich aus der Relation zwischen den in den jeweiligen Zonen des Einzugsge-

biets generierten Umsätzen und dem Gesamtumsatz des Vorhabens. Hingegen lässt das Markt-

anteilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-

verteilungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Auskunft darüber, wo die durch das Vor-

haben generierten Umsätze bisher gebunden sind und wie sich diese nach dem Markteintritt des 

Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung der Umsatzumverteilungen für das Vorhaben 

wird in Kapitel V. 2. ausführlich behandelt. 

In der „Analyse zu den städtebaulichen Auswirkungen von Fachmärkten auf die Ortsmitte von 

Efringen-Kirchen“ aus dem Jahr 2011 wurde eine Bevölkerungs- und Kaufkraftprognose bis ins 

Jahr 2017 durchgeführt, auf deren Grundlage der Umsatz für den damals neu anzusiedelnden 

Netto-Markt eingeschätzt wurde. Die Bevölkerungsprognose ergab eine Annahme von rd. 8.730 

Einwohner in der Gemeinde Efringen-Kirchen im Jahr 2017. Heute leben in der Gemeinde ca. 

8.650 Einwohner. Die Prognose aus dem Jahr 2011 trifft somit beinahe zu. Unter Annahme dieser 

Bevölkerungsprognose zusammen mit anderen Faktoren, darunter die Annahme einer konstan-

ten Konsumzurückhaltung, errechnete sich für das Jahr 2017 ein Kaufkraftvolumen von rd. 

16,6 Mio. € im Lebensmittelbereich. Bei einer damals angesetzten Flächenproduktivität für den 

Lebensmitteldiscounter Netto von rd. 3.800 € / m² VK21 p. a. wurde ein Gesamtumsatz von rd. 

3,0 Mio. €, davon 2,7 Mio. € im Foodbereich prognostiziert. Dies entspräche einem geschätzten 

Marktanteil von rd. 14 % bei einem Streukundenanteil von rd. 15 %.  

Die aktuellen Rahmenbedingungen stellen sich heute jedoch etwas anders dar. Das Bevölke-

rungsaufkommen stimmt in etwa mit der Prognose von damals überein. Die Pro-Kopf-Ausgaben 

hingegen sind seit dem Jahr 2011 stärker gestiegen als angenommen. Auch die Marktanteile der 

                                                           
20  In die Ermittlung der Marktanteile fließen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen 

am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation im selben Marktseg-
ment sowie Kopplungs- und Agglomerationseffekte. 

21  VK = Verkaufsfläche 



 

 

 

Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Lebensmittelmarktes in Efringen-Kirchen, „Im Schlöttle“ 

26 

Discounter sind seit dem deutlich gestiegen, wohingegen der Marktanteil der Supermärkte quasi 

stagniert. Somit errechnet sich heute für Efringen-Kirchen ein Kaufkraftvolumen von rd. 19,2 Mio. 

€. Demnach ergibt sich für den Bestandsmarkt aktuell auch ein höherer Gesamtumsatz. Dieser 

liegt aus gutachterlicher Sicht im Jahr 2017 bei rd. 3,5 Mio. €, wovon rd. 3,0 – 3,1 Mio. € auf den 

Lebensmittelbereich und 0,4 – 0,5 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich entfallen. 

Für den Netto Lebensmittelmarkt nach geplanter Erweiterung auf rd. 1.000 m² VK lässt sich an-

hand des Marktanteilkonzepts folgende Umsatzprognose ermitteln:22  

Tabelle 2:  Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes (Netto mit 1.000 m² VK) 

Zonen Kaufkraft 
Food  

in Mio. € 

Marktanteil 
Food  
in % 

Umsatz  
Food  

in Mio. € 

Umsatz  
Nonfood  
in Mio. € 

Umsatz 
 gesamt  
in Mio. € 

Umsatzher-
kunft  
in % 

Zone I 7,8 17 – 18 1,4 0,2 1,6 39 

Zone II 11,4 15 1,7 0,3 2,0 47 

Einzugsgebiet 19,2 16 3,1 0,5 3,6 86 

Streuumsätze 0,5 < 0,1 0,5 14 

Insgesamt 3,6 0,5 4,1 100 

* Der Umsatzanteil im Nonfoodbereich (Nonfood I und II) beträgt beim Anbieter Netto 13 % 

GMA-Berechnungen 2017 (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Somit lässt sich für den erweiterten Netto-Markt mit rd. 1.000 m² VK nach gutachterlicher Ein-

schätzung eine Gesamtumsatzleistung von ca. 4,1 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen ca. 3,6 

Mio. € auf den Foodbereich und ca. 0,5 Mio. € auf den Nonfoodbereich (Nonfood I und II).  

Mit einer Flächenproduktivität von rd. 4.100 € / m² VK p. a. wird eine für den Betreiber Netto eine 

durchschnittliche Flächenleistung erzielt. Höhere Umsatzleistungen sind aufgrund der Einwoh-

nerzahl im Einzugsgebiet und der intensiven Wettbewerbssituation in den umliegenden Städten 

und Gemeinden sowie dem direkt benachbarten Lebensmittelmarkt Lidl nicht zu erwarten. Nach 

Angaben des Hahn Retail Reports liegt die durchschnittliche Filialleistung eines Netto-Lebensmit-

telmarktes bei rd. 3,3 Mio. €23. Der erweiterte Markt wird in diesem Kontext aufgrund der über-

durchschnittlichen Verkaufsflächengröße mit 4,1 Mio. € ein deutlich höheres Umsatzvolumen er-

zielen.   

 

2.  Prognose und Bewertung der Umsatzumverteilung 

2.1 Methodik 

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bzw. Wettbewerbs-

wirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravitationsmo-

dells basiert.  

                                                           
22  Rechenvorgang: Kaufkraft der Wohnbevölkerung x Marktanteil = Umsatz des Vorhabens. 
23  Quelle: Hahn Retail Real Estate Report 2017 / 2018 



 

 

 

Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Lebensmittelmarktes in Efringen-Kirchen, „Im Schlöttle“ 

27 

Im Wesentlichen fließen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergänzt und 

kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen: 

 die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be-

triebsbesatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die Verkaufsflächen-

größe bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und 

 der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 

Standorten ergibt. 

2.2 Umsatzumverteilungen 

Für die Bewertung der Verkaufsflächenerweiterung des bestehenden Netto-Marktes am Stand-

ort „Im Schlöttle“ werden hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumverteilungen folgende An-

nahmen getroffen: 

 Netto-Lebensmittelmarkt wird an seinem Standort auf einer geplanten Verkaufsfläche 

von insgesamt ca. 1.000 m² eine Umsatzleistung von ca. 4,1 Mio. € erzielen. Davon 

entfallen rd. 3,6 Mio. € auf den Lebensmittel- und ca. 0,5 Mio. € auf den Nichtlebens-

mittelbereich. 

 Der Netto-Markt besteht bereits seit ca. 5 Jahren auf einer Verkaufsfläche von insge-

samt rd. 799 m² am Standort. Dieser Markt erwirtschaftet derzeit eine Umsatzleistung 

von insgesamt 3,5 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,0 – 3,1 Mio. € auf den Lebensmittelbe-

reich und rd. 0,4 – 0,5 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Diese Umsätze werden 

bereits heute am Netto-Standort in Efringen-Kirchen generiert und auch weiterhin ge-

bunden werden, da sich an den generellen Standortrahmenbedingungen und dem 

Kundeneinzugsgebiet keine nennenswerten Veränderungen ergeben werden. 

 Der generierte Umsatz wird in Form von Umsatzumverteilungen hauptsächlich Wett-

bewerber mit gleichartigen Angebotsformaten betreffen. Dies sind im Lebensmittel-

bereich andere Lebensmittelmittelmärkte, in untergeordneter Form werden jedoch 

auch kleinere Lebensmittelanbieter Umverteilungswirkungen erfahren.  

 Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der erweiterte Netto-Markt mit rd. 1.000 m² 

Verkaufsfläche durch die bereits heute vorhandene Verkaufsflächengröße keine höhe-

ren Flächenleistungen als der Bestandsmarkt erzielen wird. So ist in der Handelswis-

senschaft unumstritten, dass mit steigender Verkaufsfläche von sinkenden Flächen-

leistungen auszugehen ist. Ein flächenproportionaler Umsatzzuwachs wird i.d.R. nicht 

erreicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der zusätzlichen Verkaufs-

fläche den Komfort der Kunden (breitere Gänge, bessere Übersichtlichkeit) sowie den 

betrieblichen Abläufen (v. a. Regalbestückung) zugutekommt, ohne dass damit ein Zu-

wachs an Umsatzleistung verbunden wäre) 
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 Für die nachfolgende Betrachtung der Auswirkungen der geplanten Erweiterung ist nur 

der zu erwartende Zusatzumsatz von Relevanz, so dass dem prognostizierten Gesam-

tumsatz des erweiterten Lebensmittelmarkts der Bestandsumsatz abgezogen wird. 

Dieses Vorgehen ist allgemein üblich, da die Wettbewerbswirkungen der Bestandflä-

chen bereits eingetreten sind. Das BVerwG hat dazu u. a. in einem Urteil vom 12. Feb-

ruar 2009 ausgeführt, dass „von der gegebenen städtebaulichen Situation auszugehen 

(ist). Diese wird nicht nur von den anderen vorhandenen Einzelhandelsbetrieben, son-

dern auch durch den Betrieb, dessen Ansiedlung geplant ist, in seinem bisherigen Be-

stand geprägt“.24 

Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben zu 

erwarten: 

Tabelle 3:  Prognose der Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben 

Fo
o

d
- 

b
er

ei
ch

 

 Umsatz des bestehenden Marktes 3,0 – 3,1 Mio. € 

 Umsatzumverteilungen ggü. Anbietern in der Gemeinde Efringen-

Kirchen insgesamt 

(ca.4 % von rd. 12,6 Mio. €) 
0,5 – 0,6 Mio. € 

davon Umsatzumverteilung ggü. Anbietern in der Orts-

mitte Efringen-Kirchen  

(ca. 3 – 4 % von rd. 4,3 Mio. €) 
0,1 – 0,2 Mio. €  

 Umsatz erweiterter Markt 3,6 Mio. €  

N
o

n
fo

o
d

- 

b
er

ei
ch

 

 Umsatz des bestehenden Marktes 0,4 – 0,5 Mio. € 

 Umsatzumverteilungen ggü. Anbietern im Einzugsgebiet  

Nicht nachweisbar < 0,1 

 Umsatz erweiterter Markt  0,5 Mio. € 

Umsatz erweiterter Markt 4,1 Mio. €  

GMA-Berechnungen 2017; ca. Werte gerundet; Rundungsdifferenzen möglich; 

2.3 Bewertung städtebaulicher Auswirkungen 

Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen zu möglichen Umsatzumverteilungen sind folgende 

städtebaulichen Auswirkungen durch das Vorhaben von Netto zu erwarten: 

 Durch die Erweiterung des Netto-Marktes werden Umsatzumverteilungen im Lebens-

mittelbereich von ca. 0,5 – 0,6 Mio. € ausgelöst. 

 Da sich das Einzugsgebiet auf das Gemeindegebiet von Efringen-Kirchen beschränkt 

und durch die moderate Erweiterung des Netto-Marktes um 200 m² auch nicht mit 

                                                           
24  Vgl. BVerwG 4 B 3.09 vom 12. Februar 2009, RN 6. 
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einem weiteren Ausgreifen des Einzugsgebiets oder einer verstärkten Kaufkraftrück-

holung von anderen Standorten zu rechnen ist, wird der umzuverteilende Mehrumsatz 

ggü. den Anbietern im Gemeindegebiet wirksam. 

 Die wesentlichen Wettbewerber sind der direkt benachbarte Lidl-Markt und der wei-

ter entfernte Rewe-Markt in der Ortsmitte.  

 Durch die direkte Nachbarschaft und die Ähnlichkeit der Anbieter bei ihrer Kundenan-

sprache und den vorhandenen Sortimentsüberschneidungen wird der Lidl-Markt mit 

den höchsten Umsatzeinbußen durch die Erweiterung von Netto zu rechnen haben. 

Sowohl auf den Lidl als auch auf die weiteren Lebensmittelanbieter im Ortsteil Efrin-

gen-Kirchen, außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs „Ortsmitte“, werden ins-

gesamt ca. 0,3 Mio. € umverteilungswirksam werden. Durch dieses geringe Ausmaß 

von maximalen Umverteilungsquoten i. H. v. rd. 4 % ist jedoch weder bei Lidl noch bei 

den anderen Lebensmittelanbietern mit Betriebsschließungen zu rechnen. Nach der 

Ansiedlung des Netto-Marktes neben dem bereits vorhandenen Lidl-Markt vor ca. 5 

Jahren wurden dem Lidl neue Kundenzuführungseffekte durch die Errichtung des Fach-

markt- und Gewerbecenters (Netto, Müller, AWG, Bäcker und Lidl) prognostiziert. Es 

ist davon auszugehen, dass dies eingetroffen ist, da der Lidl auch bis heute noch als 

funktionsfähiger Markt am Standort besteht.  

 In der Ortsmitte von Efringen-Kirchen lassen sich seit 2011 nur wenige Veränderungen 

erkennen. So finden sich weiterhin im Bereich des Rathauses an der Hauptstraße der 

Rewe-Markt sowie eine Bäckerei im Vorkassenbereich von Rewe und eine weitere Bä-

ckerei direkt auf der Hauptstraße. Im Bereich des Bahnhofs befinden sich noch eine 

Bäckerei und eine Metzgerei. Als Hauptwettbewerber für Netto gilt hier insbesondere 

der Rewe-Supermarkt. Auch wenn es sich um zwei unterschiedliche Betriebstypen 

handelt (Vollsortimenter vs. Discounter) ist mit Sortimentsüberschneidungen zu rech-

nen, insbesondere da der Anbieter Netto als „Hybrid-Discounter“25 zu beschreiben ist. 

Dem Rewe-Markt kann dennoch als einziger Vollsortimenter in der Gemeinde eine ge-

wisse Sonderstellung zugesprochen werden. Auch tritt er trotz seiner Kleinflächigkeit 

als moderner Anbieter auf und erweist sich als gut aufgestellt. Der Rewe ebenso wie 

die Anbieter des Lebensmittelhandwerks in der Ortsmitte von Efringen-Kirchen über-

nehmen eine wichtige, auch sehr gut fußläufig erreichbare Nahversorgungsfunktion 

für die Wohnsiedlungsbereiche im Ortsteil Efringen-Kirchen. Die absoluten sowie rela-

tiven Umverteilungseffekte i. H. v. ca. 0,1 – 0,2 Mio. € bzw. von max. 3 – 4 % erweisen 

sich somit als sehr gering. Mit städtebaulichen Auswirkungen auf die Ortsmitte von 

Efringen-Kirchen durch die Erweiterung von Netto ist nicht zu rechnen. 

 In den weiteren, ländlich geprägten Ortsteilen von Efringen-Kirchen finden sich keine 

Hauptwettbewerber von Netto. Das Angebot beschränkt sich auf wenige Anbieter des 

                                                           
25  vgl. Kap. I. 3 
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Lebensmittelhandwerks und Hofläden, welche vorwiegend dem kurzfristigen Besor-

gungseinkauf dienen. Der große „Wocheneinkauf“ findet bereits heute schon an an-

derer Stelle statt. Eine Gefährdung dieser Nahversorgungsstrukturen ist demnach aus-

zuschließen. 

 Im Nichtlebensmittelbereich werden die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-

verteilungseffekte in Höhe von < 0,1 Mio. € gegenüber anderen Lebensmittelmärkten 

und ebenfalls gegenüber den sonstigen Anbietern in der Gemeinde Efringen-Kirchen 

und im Umland nur in sehr geringem Umfang wirksam werden. Diese sind bei einer 

Einzelbetrachtung als marginal einzustufen und verteilen sich zudem auf eine Vielzahl 

von Betrieben unterschiedlichster Sortimente. Nennenswerte Umsatzverluste bei be-

stehenden Anbietern sind daher im Einzelfalle nicht zu erwarten 

Gemäß der Prüfung des Erweiterungsvorhabens ist zu konstatieren, dass dadurch weder schädli-

chen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche noch auf die bestehenden Nahversor-

gungstrukturen in Efringen-Kirchen zu erwarten sind. Zusammenfassend lässt sich demnach fest-

halten, dass die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungseffekte zu keinen städte-

baulich relevanten ebenso wie zu keinen nahversorgungsstrukturellen Auswirkungen im Lebens-

mittelbereich führen werden. Das Vorhaben dient v. a. der Modernisierung und Anpassung des 

Marktes an aktuelle und künftige Kunden- und Logistikanforderungen. 
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VI.  Raumordnerische Bewertung 

Nach Erweiterung soll der Netto-Markt über rd. 1.000 m² VK verfügen und ist somit gem. § 11 

Abs. 3 BauNVO als großflächiger Einzelhandelsbetrieb zu betrachten. Somit wird ggf. die Ände-

rung des bestehenden Bebauungsplans mit der Ausweisung eines Sondergebietes für großflächi-

gen Einzelhandel notwendig. 

Im Folgenden wird das Vorhaben dementsprechend einer Bewertung der raumordnerischen Be-

urteilungskriterien gemäß LEP Baden-Württemberg, Regionalplan Hochrhein-Bodensee bzw. Ein-

zelhandelserlass Baden-Württemberg unterzogen.  

Im Jahr 2009 wurde die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee beschlos-

sen und seitdem vorangetrieben. Aktuell liegt noch kein neuer Regionalplan vor, demnach sind 

die Vorgaben des bestehenden Regionalplans aus dem Jahr 1995 bzw. in der Verbindlichen Fas-

sung vom 10.04.1998 zu bewerten. 

 

1.  Konzentrationsgebot 

Es ist zu bewerten, ob der Standort Efringen-Kirchen unter landes- und regionalplanerischen Ge-

sichtspunkten zur Ansiedlung bzw. Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe geeignet ist. 

Hierfür ist die sog. „raumordnerische Kernregelung/ Konzentrationsgebot“ zu prüfen. 

1.1 Landesplanerische Vorgaben 

Maßgeblich hierfür ist das Ziel 3.3.7 des LEP 2002 Baden-Württemberg: 

3.3.7 (Z)  Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflä-

chige Handelsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) 

sollen sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie dürfen in 

der Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet    

oder erweitert werden. 

 Hiervon abweichend kommen auch Standorte in Kleinzentren und Gemein-

den ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, wenn  

 dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der 

Grundversorgung geboten ist oder 

 diese in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen be-

nachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen 

sind. 

Auch im Einzelhandelserlass Baden-Württemberg26 wird die o. g. Regelung aufgegriffen.  

                                                           
26  Quelle: Einzelhandelserlass Baden-Württemberg, Kapitel 3.2 raumordnerische Kernregelung.  
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Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee aus dem Jahr 1995 erlaubt großflächigen Einzelhandel nur 

in Ober-, Mittel- und Unterzentren.  

1.2 Bewertung  

Der Gemeinde Efringen-Kirchen ist die zentralörtliche Funktion eines Kleinzentrums zugewiesen, 

somit ist die Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe nur dann vorgesehen, wenn sie in 

einem Verdichtungsraum liegt bzw. mit Siedlungsbereichen benachbarter Ober-, Mittel- oder Un-

terzentren zusammengewachsen ist oder aber zur Sicherung der Grundversorgung eine entspre-

chende Entwicklung geboten ist. Dies bedeutet, dass auch in Kleinzentren und Nicht-Zentralen 

Orten ein ausreichendes Angebot mit Lebensmitteln gewährleistet sein muss. Somit kann im Fall 

des Netto-Marktes in Efringen-Kirchen auf den Tatbestand der raumstrukturellen Gegebenheiten 

zur Sicherung der Grundversorgung zurückgegriffen werden. Der im Gewerbegebiet liegende 

Netto-Lebensmittelmarkt fungiert seit einigen Jahren als etablierter Nahversorger in der Ge-

meinde.  

Die Gemeinde weist heute eine unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Lebens-

mittelbereich auf. Aktuell liegt die VK-Ausstattung in Efringen-Kirchen bei ca. 324 m² VK / 1.000 

EW. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 432 m² VK / 1.000 EW27 ist weiteres Entwicklungs-

potenzial zu erkennen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass das vorhandene Kaufkraftpotenzial von 

19,2 Mio. €, welches stärker angestiegen ist als in der Analyse aus dem Jahr 2011 angenommen 

(16,6 Mio. €), somit bis heute noch nicht ausgeschöpft ist, da der Kaufkraftzuwachs deutlich hö-

her ausfiel als der Zuwachs des Bestandsumsatzes. Der momentane Bestandsumsatz in Efringen-

Kirchen für Lebensmittel liegt bei 15,6 Mio. € (inkl. Netto). Nach Erweiterung des Netto-Marktes 

läge er bei rd. 16,2 Mio. €, was immer noch einen Spielraum von rd. 3,0 Mio. € zur Verfügung 

stellt. 

Die Grundversorgung der Gemeinde Efringen-Kirchen wird somit durch die Modernisierung des 

Netto-Marktes bei gleichzeitiger Erweiterung auf eine marktgerechte Größe von rd. 1.000 m² 

Verkaufsfläche für die Zukunft attraktiv und stabil gehalten werden. Das Vorhaben ist demnach 

als zentrale Maßnahme zur Sicherung der Nahversorgung vor Ort einzuordnen. Für die langfris-

tige Sicherung der Nahversorgung in der Gemeinde Efringen-Kirchen kann ist die Ausnahmerege-

lung des LEP BW 2002 angewendet werden. Somit wird das Konzentrationsgebot eingehalten.  

 

2.  Integrationsgebot 

Zur Prüfung des Integrationsgebotes ist der Untersuchungsstandort unter Berücksichtigung rele-

vanter Kriterien wie Lage zu zentralen Versorgungsbereichen, Lage zu den Wohngebieten oder 

                                                           
27  s. auch Kap. IV. 1. 
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verkehrliche Erreichbarkeit einzuordnen und hinsichtlich seines städtebaulichen Integrationsge-

botes und seiner Grundversorgungsfunktion zu beurteilen. 

Diese Beurteilung erfolgt auf Grundlage des in Kapitel II.2 dargelegten Mikrostandortes. 

2.1 Landesplanerische Vorgaben 

Das Integrationsgebot gemäß Einzelhandelserlass Baden-Württemberg ist auf Ziel 3.3.7.1 LEP Ba-

den-Württemberg zurückzuführen:  

„[...] Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Stand-

orten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. [...].“ 

Der Einzelhandelserlass Baden-Württemberg führt unter 3.2.2.3 weiter aus, dass ein Einzelhan-

delsgroßprojekt im zentralörtlichen Versorgungskern (Stadt- und Ortskern) errichtet oder erwei-

tert oder diesem in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden soll, so dass in der Regel keine Be-

einträchtigung der Funktionsfähigkeit dieses Versorgungskerns der Standortgemeinde gegeben 

ist. 

„[...] Solche Standorte haben deshalb Vorrang vor städtebaulichen Randlagen [...].“ 

Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee äußert hierzu: „Einzelhandelsgroßprojekte sind städte-

baulich in die Siedlungsgebiete der Zentralen Orte zu integrieren“28. Weiter führt er aus: „Für 

vorhandene Einzelhandelsgroßprojekte besteht Bestandssicherung; sie können auf Bedarfsnach-

weis erweitert werden, wenn die angestrebte Größenordnung raumordnerisch vertretbar ist.“29 

2.2 Bewertung 

Basierend auf der Bewertung des Standortes und den raumordnerischen Vorgaben kann das In-

tegrationsgebot wie folgt bewertet werden: 

Bei dem zu beurteilenden Lebensmittelmarkt handelt es sich um einen bereits vorhandenen, 

etablierten Nahversorger am Standort „Im Schlöttle“, welcher maßgebliche Versorgungsfunktio-

nen für die örtliche Bevölkerung übernimmt. Der aktuelle Standort des Marktes befindet sich im 

Gewerbegebiet. Ein direkter Anschluss an Wohnsiedlungsbereich besteht nicht. Der 1.000 m-

Luftlinienradius umfasst dennoch große Teile des gesamten Ortsteils Efringen-Kirchen.  

Aus dem Gutachten zur Neuansiedlung der Fachmärkte am Vorhabenstandort Im Schlöttle in Ef-

ringen-Kirchen aus dem Jahr 2011 ging hervor, dass insbesondere aufgrund der siedlungsstruk-

turellen Gegebenheiten sowie aus städtebaulichen und verkehrlichen Gründen Alternativstand-

orte in siedlungsräumlich integrierter Lage nicht vorhanden sind. Aufgrund der Verbundvorteile 

                                                           
28  Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee in der Verbindlichen Fassung vom 10.04.1998. S. 68. 
29  ebd. S. 69. 
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der Einzelhandelsbetriebe sowie einer problemlosen verkehrlichen Erreichbarkeit für die Bewoh-

ner aller Ortsteile wurden die Fachmärkte dementsprechend im Gewerbegebiet umgesetzt.  

Demnach und auch im Sinne der Ausführungen des Regionalplans Hochrhein-Bodensee, welcher 

vorhandenen Einzelhandelsbetrieben eine Bestandssicherung durch eine raumordnerisch ver-

tretbare Erweiterung zuspricht, kann eine Modernisierung i. S. einer langfristigen Standortsiche-

rung empfohlen werden. 

Die raumordnerische Vertretbarkeit wird im Folgenden durch die Einhaltung des Kongruenz- und 

des Beeinträchtigungsverbotes unterstrichen. 

3.  Kongruenzgebot 

Bei der Prüfung des Kongruenzgebotes spielen die Abgrenzung und Zonierung des erschließbaren 

Einzugsgebietes und die Ermittlung des in diesem Gebiet vorhandenen Bevölkerungs- und Kauf-

kraftpotenzials eine wesentliche Rolle. Basierend darauf ergibt sich die Umsatzprognose, die in 

der Folge eine Abschätzung der Herkunft des Umsatzes und damit eine Bewertung des Kongru-

enzgebotes ermöglicht. Das Einzugsgebiet wurde in Kapitel III. 1. festgelegt, die Umsatzprognose 

für den Netto-Markt in Kapitel V. 1.  

3.1 Landesplanerische Vorgaben 

Das Kongruenzgebot fordert zunächst, dass sich Einzelhandelsgroßprojekte in das zentralörtliche 

System einfügen müssen. Dabei ist die raumordnerische Kernregelung  zu beachten. Darüber hin-

aus soll die Verkaufsfläche des Einzelhandelsgroßprojektes so bemessen sein, dass deren Einzugs-

gebiet den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschreitet (vgl. LEP BW Ziel 

3.3.7 und 3.3.7.1). 

Konkretisiert wurden diese Vorgaben durch die Regelung im Einzelhandelserlass Baden-Würt-

temberg (vgl. Pkt. 3.2.1.4): 

„Eine Verletzung des Kongruenzgebots liegt vor, wenn der betriebswirtschaftlich an-

gestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich 

der Standortgemeinde wesentlich überschreitet. Eine wesentliche Überschreitung ist 

i.d.R. gegeben, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen außerhalb des Verflech-

tungsbereiches erzielt werden soll.“ 

3.2 Bewertung 

Basierend auf der aus der Umsatzprognose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den landesplane-

rischen Vorgaben lässt sich das Kongruenzgebot gemäß Einzelhandelserlass Baden-Württemberg 

wie folgt bewerten: 

Das Einzugsgebiet des Marktes begrenzt sich im Wesentlichen auf die Gemeinde Efringen-Kirchen 

selbst. Ein regelmäßiges überörtliches Einzugsgebiet wird nicht erschlossen.  
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Basierend auf der aus der Umsatzprognose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den landesplane-

rischen Vorgaben ist festzuhalten, dass ca. 90 % des durch das Vorhaben generierten Umsatzes 

aus dem betrieblichen Einzugsgebiet, also aus der Gemeinde Efringen-Kirchen stammen. Ledig-

lich rd. 10 % des Umsatzes wird durch Streukunden von außerhalb des Einzugsgebietes generiert. 

Das Kongruenzgebot wird demnach eingehalten. 

4.  Beeinträchtigungsverbot 

Zur Bewertung des Beeinträchtigungsverbotes ist die in Kapitel IV. dargelegte Angebots- und 

Wettbewerbssituation für das Erweiterungsvorhaben im Einzugsgebiet bzw. im Umland zu-

grunde zu legen. Ausgehend davon lassen sich die durch das Vorhaben zu erwartenden wettbe-

werblichen bzw. prüfungsrelevanten städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkun-

gen ermitteln. Diese sind in Kapitel V. 2. ausführlich dargelegt.  

4.1 Landesplanerische Vorgaben 

Das Beeinträchtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vorhaben 

 das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsker-

nes (Stadt- und Ortskernes) sowie 

 die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens 

nicht beeinträchtigen darf. 

Diese Vorgaben werden von der Landes- und Regionalplanung unter Ziel 3.3.7.1 und 3.3.7.2 LEP 

Baden-Württemberg aufgegriffen. Die konkreten Prüfkriterien des Beeinträchtigungsverbotes er-

geben sich aus dem Einzelhandelserlass Baden-Württemberg: 

„[...] Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung können sich dadurch ergeben, 

dass durch die zu erwartende Kaufkraftbindung an einem Standort und dadurch ver-

ursachter Geschäftsaufgaben im Wohnbereich die ausreichende Nahversorgung, vor 

allem für nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen, beeinträchtigt ist. 

Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde o-

der in anderen Gemeinden sind insbesondere Auswirkungen auf das Stadtzentrum o-

der die Nebenzentren in den Stadtteilen oder das Ortszentrum einer Gemeinde. Solche 

Auswirkungen können sich beispielsweise ergeben, wenn durch Einzelhandelsgroß-

projekte außerhalb dieser Zentren eine in der Innenstadt oder im Ortskern eingelei-

tete, mit öffentlichen Mitteln geförderte städtebauliche Sanierungsmaßnahme nicht 

planmäßig fortgeführt werden kann oder wenn durch starke Kaufkraftbindung außer-

halb der Zentren das Niveau und die Vielfalt der Einzelhandelsgeschäfte in der Innen-

stadt oder im Ortskern abzusinken drohen. Auswirkungen auf die Entwicklung zentra-

ler Versorgungsbereiche in anderen Gemeinden können sich ergeben, wenn der Ein-

zugsbereich eines Einzelhandelsgroßprojekts den zentralörtlichen Versorgungsbereich 

der Ansiedlungsgemeinde wesentlich überschreitet und die Entwicklung und Versor-

gungsfunktion von Nachbargemeinden beeinträchtigt. [...] 
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Wird ein Einzelhandelsgroßprojekt im zentralörtlichen Versorgungskern (Stadt- und 

Ortskern) errichtet oder erweitert oder diesem in unmittelbarer Nähe zugeordnet, ist 

in der Regel keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieses Versorgungskerns 

der Standortgemeinde gegeben. Solche Standorte haben deshalb Vorrang vor städte-

baulichen Randlagen. [...] 

Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns (Stadt- und Ortskern) 

der Standortgemeinde oder die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die 

verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich sind in der Regel wesentlich beein-

trächtigt, wenn dort aufgrund des Vorhabens und des zu erwartenden Kaufkraftabflus-

ses Geschäftsaufgaben drohen. Anhaltswert für eine derartige Annahme ist ein Um-

satzverlust bei zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten von ca. 10 % und 

bei nicht zentrenrelevanten und nicht nahversorgungsrelevanten Sortimenten von ca. 

20 % im vorhabenspezifischen Sortiment.“ 

4.2 Bewertung 

Basierend auf der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet und im Umland und den dargestellten 

Umsatzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lässt sich das Vorhaben von Netto 

hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbotes wie folgt bewerten:  

Das Beeinträchtigungsverbot wird durch die Erweiterung des Netto Lebensmitteldiscounters 

nicht verletzt. Die wesentlichen Umverteilungen werden im Gemeindegebiet Efringen-Kirchen 

und somit im Ortsteil Efringen-Kirchen zu erwarten sein, diese werden jedoch deutlich unterhalb 

der 10 %-Schwelle liegen (max. 4 %). Insbesondere werden davon die leistungsfähigen Lebens-

mittelmärkte im Umfeld des Planstandortes tangiert sein. Diese Märkte sind jedoch als wirt-

schaftlich leistungsfähig zu klassifizieren, so dass aufgrund der geringen Umverteilungen nicht mit 

Marktaustritten der Anbieter zu rechnen ist.  

Auch gegenüber den kleinflächigen Lebensmittelanbietern und Betrieben des Lebensmittelhand-

werks werden keine städtebaulich relevanten Umsatzverluste ausgelöst.  

Gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich „Ortsmitte“ werden Umsatzumverteilungsef-

fekte in einer Größenordnung von max. 3 – 4 % ausgelöst. Diese betreffen vorwiegend den dort 

angesiedelten Rewe-Markt. Aufgrund der niedrigen Umsatzverluste sind Auswirkungen auf das 

städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches auszu-

schließen. Gleichzeitig wird mit der Umsetzung des Planvorhabens die verbrauchernahe Versor-

gung im Umfeld nicht beeinträchtigt.  

Die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumlenkungen im Nichtlebensmittelbereich werden 

ebenfalls nicht zu einer Schwächung des zentralen Versorgungsbereiches oder einer Schädigung 

der Nahversorgung führen. Städtebauliche Auswirkungen im Sinne des Beeinträchtigungsverbo-

tes sind auszuschließen, da sich die Umverteilungen auf zahlreiche Sortimentsgruppen und un-

terschiedliche Betriebe verteilen werden und somit in der Gesamtbetrachtung nur geringe Aus-

maße annehmen werden.  
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VII.  Zusammenfassung 

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Grundlagen 

Planvorhaben / 

Planstandort 

 Standort am nördlichen Rand des Gewerbegebiets im Ortsteil Efringen-

Kirchen, autokundenorientierter Standort 

 Erweiterung des bestehenden Netto-Lebensmittelmarktes von ca. 799 m² 

auf rd. 1.000 m² VK  

 eingeführter Nahversorgungsstandort, im weiteren Standortumfeld wei-

tere Einzelhandelsbetriebe mit Nahversorgungsbedeutung  

Rechtsrahmen   Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

Standortrahmenbe-

dingungen  

Efringen-Kirchen 

 Makrostandort: Kleinzentrum Efringen-Kirchen, ca. 8.560 Einwohner  

 Einzelhandelsstrukturen: Ortsmitte mit Rewe-Markt als Nahversorger 

und weiteren Einzelhandelsangeboten; Gewerbegebiet mit Nahversor-

gungsangeboten sowie Angeboten aus dem langfristigen Bedarf 

 ländlich geprägte Ortsteile mit rudimentärem Lebensmittelangebot 

Einzugsgebiet und 

Kaufkraftpotenzial 

 Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die komplette Gemeinde Efringen-

Kirchen, Zone I bildet der Kernort mit dem Vorhabenstandort, Zone II 

umfasst die weiteren Ortsteile 

 Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 8.560 Personen 

 Kaufkraftpotenzial im Lebensmittelbereich im Einzugsgebiet: 

ca. 19,2 Mio. € 

Umsatzerwartung  Gesamtumsatzleistung bei ca. 1.000 m² VK: Netto: ca. 4,1 Mio. €, davon 

ca. 3,6 Mio. € Food und ca. 0,5 Mio. € Nonfood 

Umsatzumvertei-

lungseffekte in % 

 Zone I (Ortsteil Efrinngen-Kirchen)                 max. 4 % 

 davon Ortsmitte                               max. 4 % 

 Zone II (weitere Ortsteile von Efrinngen-Kirchen)           nicht nachweisbar 
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Raumordnerische Bewertungskriterien 

Raumordnerische 

Kernregelung / 

Konzentrationsge-

bot  

Das Konzentrationsgebot wird am Standort Efringen-Kirchen erfüllt. Die 

geplante Modernisierung und Erweiterung des Netto-Marktes ist für eine 

zukunftsfähige Sicherung der Grundversorgung erforderlich. Insofern kann 

im vorliegenden Fall die Ausnahmeregelung des Konzentrationsgebotes 

Anwendung finden.  

Integrationsgebot  Der Standort mit dem Nahversorger Netto im Gewerbegebiet ist bereits 

seit einigen Jahren etabliert. Trotz der randlichen Lage erschließt er im 

1.000 m-Radius große Teile des Kernortes. Alternative Standorte wurden 

bereits im Jahr 2011 geprüft und nicht ausfindig gemacht. Im Sinne einer 

langfristigen Bestandssicherung der Nahversorgung ebenso wie einer gu-

ten Erreichbarkeit für die Bewohner aller verstreut liegenden Ortsteile 

von Efringen-Kirchen kann die Modernisierung von Netto am Standort 

empfohlen werden. 

Kongruenzgebot  Das Kongruenzgebot wird eingehalten. Etwa 90 % des Umsatzes stammen 

aus Efringen-Kirchen selbst. Der im Einzelhandelserlass Baden-Württem-

berg genannte Schwellenwert (mind. 70 % aus der Standortkommune bzw. 

dem Verflechtungsbereich) wird somit deutlich eingehalten. 

Beeinträchtigungs-

verbot 

Das Beeinträchtigungsverbot wird eingehalten. Mit max. 3 – 4 % in Efrin-

gen-kirchen sowie keinen nachweisbaren Auswirkungen auf den zentralen 

Versorgungsbereich befinden sich die Umsatzumlenkungen auf geringem 

Niveau. Negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit zentraler Ver-

sorgungsbereiche sowie auf die Nahversorgungsfunktion sind auszuschlie-

ßen. 

GMA-Zusammenstellung 2017 
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Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Lebensmittelmarktes in Ef-
ringen-Kirchen „Im Schlöttle“ – Stellungnahme im Rahmen der 2. Be-
bauungsplanänderung „Schlöttle I“ 

Sehr geehrter Herr Braun, 

vielen Dank für die Zusendung der Stellungnahmen des Handelsverbandes Südbaden e. V. und der IHK 
Hochrhein‐Bodensee bzgl. der Auswirkungsanalyse zur Erweiterung eines Lebensmittelmarktes in Ef‐
ringen‐Kirchen „Im Schlöttle“. Gerne nehmen wir hierzu im folgenden Stellung. 

Der Handelsverband Südbaden e. V. geht zurecht davon aus, dass die Verkaufsflächenerweiterung 
des Netto‐Marktes um ca. 25 % über eine bestandsorientierte Erweiterung hinausgeht. Demnach for‐
dert er konkretere Aussagen bezüglich offener Verkaufsflächenpotenziale in der Gemeinde Efringen‐
Kirchen. Des Weiteren wären lt. Handelsverband die Bestandsumsätze der Wettbewerber zu intrans‐
parent dargestellt sowie für den Netto‐Markt ein zu geringer Filialumsatz angesetzt. 

Kapitel IV des Gutachtens umfasst zum einen die Wettbewerbssituation  in Efringen‐Kirchen ebenso 
wie die Bewertung der Versorgungsstrukturen. Die Verkaufsflächenausstattung je 1.000 Einwohner im 
Nahrungs‐ und Genussmittelbereich (ohne Lebensmittelhandwerk und Spezialanbieter) liegt in Efrin‐
gen‐Kirchen aktuell bei 324 m² VK / 1.000 EW. Der deutschlandweite Durchschnittswert liegt bei 432 
m² VK / 1.000 EW. In der Hochrechnung ergibt sich demnach ein mögliches freies Verkaufsflächenpo‐
tenzial von  insgesamt ca. 940 m². Damit erweist sich für Efringen‐Kirchen noch ein verhältnismäßig 
hohes Potenzial bis hin zu einer „Vollversorgung“. Wie im Gutachten bereits über die Ausstattungs‐
kennziffern beschrieben, bleiben nach der Erweiterung von Netto um 200 m² VK immer noch weitere 
rechnerische Verkaufsflächenpotenziale bestehen (ca. 740 m²). Durch die Erweiterung werden dem‐
nach keine überdurchschnittlichen Ausstattungswerte erzielt (vgl. S. 22), was einen ersten Hinweis auf 
die raumordnerische Vertretbarkeit gibt. 
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Bezüglich der Umsatzdarstellung der Bestandsunternehmen haben wir die Umsätze nach Standortla‐
gen differenziert ausgewiesen. Der Bestandsumsatz aller Wettbewerber in Efringen‐Kirchen umfasst 
rd. 12,6 Mio. € (vgl. S. 21, 28). Im Kapitel zu den Umsatzumverteilungen wird der Umsatz der Anbieter 
in der Ortsmitte auf ca. 4,3 Mio. € taxiert (vgl. S. 28). Da hier nur ein größerer Betrieb vorhanden ist 
(REWE), erübrigt sich die Ausweisung von Einzelumsätzen.  

Gemäß der allgemein anerkannten Fachpublikation handelsdaten aktuell 2018 liegt der durchschnitt‐
liche Filialumsatz für Lebensmitteldiscounter in Deutschland bei ca. 4,5 Mio. €. Daran gemessen liegt 
der prognostizierte Umsatz  für den erweiterten Netto‐Lebensmittelmarkt mit rd. 4,1 Mio. € unter‐
durchschnittlich. Hierbei gilt es jedoch – wie auf S. 26 des Gutachtens bereits dargelegt – das vorhan‐
den Kaufkraftpotenzial, die Wettbewerbssituation im Umfeld sowie den durchschnittlichen Filialum‐
satz des konkreten Betreibers Netto zu berücksichtigen. Dem neusten Finanzbericht 2017 der EDEKA 
ZENTRALE  zufolge  lag der durchschnittliche Filialumsatz  für Netto‐Märkte  im  Jahr 2017 bei  rd. 3,1 
Mio. €. Für den Betreiber Netto in Efringen‐Kirchen wurde somit mit einem Filialumsatz von 4,1 Mio. € 
bei 1.000 VK von einem sogar überdurchschnittlichen Umsatz bzw. aufgrund der Agglomerationsef‐
fekte mit Lidl am Standort von einer erhöhten Flächenproduktivität ausgegangen. 

Weiter teilt der Handelsverband Südbaden e.V. denselben Standpunkt wie auch die IHK Hochrhein‐
Bodensee, dass nach der Modernisierung des Netto‐Marktes um 200 m² VK künftig darauf zu achten 
ist, dass nicht über die vorhergesehene VK‐Dimensionierung hinaus gegangen werden soll. Außerdem 
sollen weitere Flächenerweiterungen im peripheren Bereich kritisch gesehen werden. 

Nach Erweiterung des Netto‐Marktes stehen in Efringen‐Kirchen noch rd. 740 m² VK als rechnerische 
Potenziale zur Verfügung. Für Efringen‐Kirchen kann jedoch bereits aufgrund der dispersen Siedlungs‐
struktur mit den vielen Ortsteilen von keiner 100 %igen Vollversorgung ausgegangen werden. Eine 
Erweiterung des Rewe‐Marktes  ist seit  Jahren  in der Diskussion und sollte perspektivisch auch  i. S. 
einer angemessenen Vollsortimentsversorgung auch umgesetzt werden. Danach würde sich die Ver‐
kaufsflächenausstattung für Efringen‐Kirchen in etwa dem Durchschnittswert annähern. Darüber hin‐
ausgehende Verkaufsflächenerweiterungen  in Efringen‐Kirchen erscheinen  in der Tat zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht erforderlich. 

Sehr geehrter Herr Braun, ich hoffe Ihnen hiermit bezüglich der Stellungnahmen des Handelsverban‐
des Südbaden e. V. und der IHK Hochrhein‐Bodensee ausreichend Material zur Abwägung des Vorha‐
bens an die Hand zu geben.  

Mit freundlichen Grüßen 

GMA Gesellschaft für Markt‐ 
und Absatzforschung mbH 

 

 

   

ppa. Gerhard Beck 
Dipl.‐Geogr.  

Franziska Hamscher 
M. Sc. Stadt‐ und Regionalplanung 

 



Gemeinde Efringen- Kirchen, Gemarkung Efringen- 
Kirchen 
 

2. BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG „SCHLÖTTLE I“ 
 

  

 

ARTENSCHUTZRECHTLICHE EINSCHÄTZUNG 

Stand: 04.06.2018  
 

Bearbeitung: A. Herb 
 

Auftraggeber:  

Gemeinde Efringen Kirchen  
Hauptstraße 26 

79588 Efringen- Kirchen 
 

Auftragnehmer: 

Kunz GaLaPlan  
Dipl. Ing. (FH) Georg Kunz 

Am Schlipf 6 
79674 Todtnauberg 

 
 
 



Inhaltsverzeichnis 

1 Anlass 3 

2 Untersuchungsgebiet (UG) 4 

3 Methodik und Einschränkung des Untersuchungsgegenstands 5 

4 Literatur 10 
 



Kunz GaLaPlan  Artenschutzrechtliche Einschätzung 
Am Schlipf 6  2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ 
79674 Todtnauberg  Gemeinde Efringen-Kirchen, Gemarkung Efringen- Kirchen 
 

 3

1 Anlass 
Anlass Die Firma Netto Marken-Discount AG&Co.KG plant eine Modernisierung und maßvolle 

Erweiterung ihres bestehenden Lebensmittelmarktes in Efringen-Kirchen im 
Gewerbegebiet Schlöttle I. Mit der Erweiterung sollen die Voraussetzungen für eine 
Verbesserung der Warenpräsentation und der internen Logistik geschaffen werden. 

Die Verkaufsfläche soll im Zuge der geplanten Veränderungen um etwa 200 m² 
erweitert werden. Die Erweiterung erfolgt innerhalb des bestehenden Gebäudes durch 
Umnutzung von Lagerflächen. 

Die Bestandsdaten des Marktes in seiner derzeitigen Größe weisen eine Verkaufsfläche 
von rd. 800 m² aus. Der Markt wurde im Jahr 2012 mit einer Verkaufsfläche (VK) von 
799 m² zusammen mit anderen nicht großflächigen Einzelhandelsmärkten auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 3687 innerhalb des nach dem Bebauungsplan „Schlöttle I“ 
ausgewiesenen Gewerbegebietes genehmigt und realisiert. Mit der nun geplanten 
Veränderung wird sich die Verkaufsfläche um 25 % auf rd. 1.000 m² erhöhen, wodurch 
der Markt die Schwelle zur Großflächigkeit überschreitet. Großflächige 
Einzelhandelsbetriebe sind nur in ausgewiesenen Sondergebieten zulässig, was eine 
Änderung des Bebauungsplanes erforderlich macht. 

Der Bebauungsplan wird daher im schriftlichen wie auch im zeichnerischen Teil 
geändert. Im Wesentlichen wird die Fläche des bestehenden Netto-Marktes als 
Sondergebietsfläche für den großflächigen Lebensmitteleinzelhandel mit einer 
maximalen Verkaufsfläche von 1.000 m² abgegrenzt und ausgewiesen.  

Der zeichnerische Teil wird darüber hinaus am nordwestlichen Gebietsrand an die 
mittlerweile realisierte Entwicklung im angrenzenden Gebiet „Schlöttle II“ angepasst. Mit 
dem Bebauungsplan „Schlöttle II“ erfolgte hier 2014 eine randliche Überlagerung 
insofern, als dass ein Teil des Grundstücks Flst.-Nr. 3687 dem neueren Bebauungsplan 
zugeordnet wurde. Dieser überlagerte Teil wird nun im Bebauungsplan „Schlöttle I“ auf 
die bestehende Grundstücksgrenze reduziert und das Baufenster entsprechend entlang 
der Grundstücksgrenze geschlossen. 

 

§ 44 BNatSchG Die artenschutzrechtliche Einschätzung dient dazu die Auswirkungen der geplanten 
Baumaßnahme auf die Tiergruppen der Avifauna (Vögel) und Herpetofauna (Amphibien 
und Reptilien) sowie der Fledermäuse im Hinblick auf die Verbotsbestände des § 44 
BNatSchG Abs. 1-3 in Zusammenhang mit Abs. 5. zu untersuchen und zu beurteilen.  

Dies bedeutet konkret: 

§ 44 (1) 1 (Tötungsverbot): „Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

§ 44  (1) 2 (Störungsverbot): „Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert.“ 

§ 44 (1) 3 (Schädigungsverbot): „Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören.“ 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen 
hinsichtlich der Verbotstatbestände enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 (1) Nr. 1 nicht in Verbindung mit § 44 (1) Nr. 3, wenn sie 
unvermeidbar sind und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 
BNatSchG können grundsätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben 
durchgeführt werden. 

 

Ablaufschema  Aus der einschlägigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Prüfkaskade: 
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Abbildung 1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2010) 

 

2 Untersuchungsgebiet (UG) 
Lage im Raum  

 

Der Planbereich liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Schlöttle I“ (1. 
Änderung 19.05.2005) und bezieht sich auf Flst.- Nr. 3687.  

 

Schutzgebiete Landschafts- oder Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete sind nicht 
betroffen. Ebenfalls sind keine § 30 BNatSchG Biotope betroffen. 

 

Eingriff Die Bebauungsplanänderung bezieht sich ausschließlich auf die Vergrößerung der 
Verkaufsflächenzahl innerhalb des Supermarktes. Bauliche Maßnahmen an der 
Gebäudefassade, innerhalb der Grünflächen oder der Verlust von Einzelbäumen können 
als mögliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

 

Bestand Innerhalb des Plangebiets wurden die bisher im rechtskräftigen Bebauungsplan 
festgesetzten Grünflächen realisiert. Während der Geländebegehung Anfang April 2018 
wurden 12 Einzelbäume festgestellt. Im südlichen Plangebiet befindet sich eine 
Versickerungsmulde mit Röhricht- Anpflanzung. 

 



Kunz GaLaPlan  Artenschutzrechtliche Einschätzung 
Am Schlipf 6  2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ 
79674 Todtnauberg  Gemeinde Efringen-Kirchen, Gemarkung Efringen- Kirchen 
 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Methodik und Einschränkung des Untersuchungsgegenstands 
Vorbemerkung Insgesamt fanden zur Begutachtung der Fläche eine Begehung am 6. April 2018 und eine 

Begehung am 18. April 2018 statt. Anhand der vorgefundenen Strukturen wurde eine 
Biotoptypenbeschreibung erstellt. Auf Grundlage dieser Strukturen und deren Ausprägung 
wurden potentielle Habitate lokalisiert und das zu erwartende Artenspektrum definiert.  

Die Habitatfunktionen im Plangebiet wurden augenscheinlich begutachtet. Ergänzend 
dazu erfolgten Datenrecherchen zu den relevanten Artengruppen. Hierbei wurden Daten 
der LUBW sowie die Grundlagenwerke zu den landesweiten Kartierungen der Amphibien 
& Reptilien (Laufer et al. 2007) bzw. der Avifauna (Hölzinger, J. et al 1999 & 2001) 
herangezogen. Ebenfalls werden die Aussagen aus dem Artenschutzrechtlichen 
Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Schlöttle II“ vom 15.12.2014 von Dipl. 
Biol. M. Winzer mitberücksichtigt.  

Gemäß Abfrage des Informationssystems Zielartenkonzept der LUBW am 23.04.2018 
ergibt sich eine besondere Schutzverantwortung für Zielartenkollektive lichte 
Trockenwälder, strukturreiche Weinberggebiete und Ackergebiete mit Standort- und 
Klimagunst aus tierökologischer Sicht.  

Abbildung 2: Darstellung bestehende Vegetationsstrukturen Plangebiet (schwarz gestrichelt) und 
eigentlicher Eingriffsbereich (rot schraffiert). 

Kleingewässer 
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 Da der Eingriffsbereich selbst als Gewerbefläche mit kleinen Grünflächen, 12 jungen 
Einzelbäumen und einer Versickerungsmulde realisiert ist, bezieht sich die 
Bebauungsplanänderung nicht auf hochwertige Lebensräume, auf welche sich das 
Zielartenkollektiv bezieht.  

Bereits vorab kann ausgesagt werden, dass sich keinerlei Beeinträchtigungen für jegliche 
Artengruppen ergeben, da keine baulichen Maßnahmen stattfinden, welche zur 
Verletzung der Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG (1) 1-3 führen. 

Auf eine klassische methodische Artenkartierung wird aufgrund der fehlenden Eingriffe 
gegenüber potentiell vorkommender Arten verzichtet. Um dennoch einen Überblick des 
Untersuchungsgebietes mit dem vorhandenen Habitatpotential zu erhalten, werden die 
erfassten Strukturen und Lebensräume beschrieben.  

 

4 Beschreibung und Bewertung potentiell vorkommender Arten 
Amphibien 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung befinden sich im südlichen 
Bereich zwei Versickerungsmulden, welche temporär mit Wasser gefüllt sind. Der 
Wasserstand zum Zeitpunkt der Begehung betrug etwa 2 cm bzw. die Sohle war in 
Teilbereichen schon am Abtrocknen. Innerhalb der Versickerungsmulden wurden zum 
Zeitpunkt der Begehung keine Amphibienaktivitäten wie Adulttiere, Laichballen oder -
schnüre festgestellt.  

Die Versickerungsmulden wurden bisher noch nicht als Laichgewässer durch 
Amphibienarten genutzt, da entweder der Wasserstand innerhalb der Mulde ist zu 
ungewiss oder diese liegen zu isoliert innerhalb von versiegelten und stetig gestörten 
Bereichen. Theoretisch wären diese Bereiche auch als terrestrischer Lebensraum 
geeignet.  

Ansonsten befinden sich die nächstgelegenen beruhigten terrestrischen Lebensräume für 
Amphibien am Leuseberg und Engebach in etwa 600 m westlicher Entfernung oder am 
Feuerbach in etwa 450 m östlicher Entfernung zum Plangebiet. 

In räumlicher Nähe zum Plangebiet wurden als Ausgleichsmaßnahmen für den 
Bebauungsplan „Schlöttle II“ insgesamt 3 Kleingewässerstrukturen auf den Flst.- Nr. 
7261, 6270 und 6269, Gemarkung Efringen Kirchen angelegt. In allen Kleingewässern 
konnte zum 6. April 2018 Grasfroschlaich (3-5 Laichballen) nachgewiesen werden, wobei 
die Kaulquappen im Laichgewässer auf Flst.- Nr. 6269 bereits zu etwa 80% der 
Gallerthülle entschlüpft waren und sich im östlichen Randbereich des Gewässers 
angesammelt haben. Im Laichgewässer auf Flst.- Nr. 6270 wurden mehrere Laichschnüre 
um einen kleinen Schilfbestand und Totholzäste festgestellt.  

 

Abbildung 3: Darstellung Geltungsbereich 
der 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ 
(schwarz gestrichelt), eigentlicher 
Eingriffsbereich (rot schraffiert), 
Versickerungsmulde als potentielles 
Amphibienhabitat (gelb schraffiert) und 
Lage der Ausgleichsgewässer „Schlöttle II“ 
(hellblau) mit Grasfroschlaich (schwarzer 
Stern und Erdkröten- Laich, gelber Stern) 
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 Im Gutachten vom Dezember 2014 wurde die Kreuzkröte nordöstlich zum Plangebiet 
festgestellt. Allerdings handelt es sich beim nachgewiesenen Laich aufgrund der 
Laichschnurlänge, der Konzentration der Laichschnüre, der Anordnung an bestehenden 
Wasserpflanzen sowie der Aktivitätszeit Anfang April gemäß Literaturrecherche (Die 
Amphibien und Reptilien Baden- Württembergs, Laufer, Fritz & Sowig 2007; 
Bestimmungsschlüssel für Larven und Laich der heimischen Amphibienarten, Phillip 
Meinecke, Naturkundliche Beiträge des DJN, S. 24 -35, 2011) um Erdkrötenlaich.  

Teilweise werden die Kleingewässer stark von Ruderalarten und der Brombeere 
überwuchert. Vor allem das Ausgleichsgewässer auf Flst.- Nr. 7261 ist stark vermüllt. Es 
ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Amphibienarten im Plangebiet vorkommen. 

Durch die 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ wird lediglich die Verkaufsflächenzahl 
im Betriebsgebäude der Netto Marken-Discount AG&Co.KG erhöht, was zu keinerlei 
baulichen Maßnahmen oder Veränderung führt, durch welche die aquatischen oder die 
terrestrischen Lebensräume der Artengruppe Amphibien gefährdet, gestört oder 
geschädigt werden könnte.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG (1) 1-3 kann vollständig 
ausgeschlossen werden. 

 

Reptilien 

 

Im Gemeindegebiet Efringen- Kirchen sind mehrere Vorkommen der Reptilienarten 
Mauer- und Zauneidechse, Blindschleiche sowie Schling- und Ringelnatter bekannt.  

Im Plangebiet bestehen mit der südlichen Grünfläche (Böschungen Erdwall und 
Versickerungsmulden) sowie mit den Kiestraufen um die Gebäude und auf dem Parkplatz 
potentielle Habitatstrukturen für Mauereidechsen. Die Art Zauneidechse könnte allenfalls 
im südlichen Randbereich des Plangebietes vorkommen. Aufgrund der Störungsintensität 
der Parkplatzfläche der Supermärkte ist nicht mit einem Vorkommen der eher scheuen 
Natternarten zu rechnen. Für die Blindschleiche sind keine frischen und beschatteten 
Habitate im Plangebiet vorhanden.  

 

Abbildung 4: Laichgewässer mit Laichschnüren der Erdkröte, Flst.- Nr. 6270, 6. April 2018 
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 Um die Gebäude und innerhalb der Parkplatzflächen im Plangebiet wurden Kiestraufen 
angelegt, welche grundlegend als Ganzjahreshabitat für Mauereidechsen geeignet wären. 
Eine Besiedelung im Plangebiet wurde bisher weder nachgewiesen, noch kann diese 
ausgeschlossen werden.  

Östlich des Plangebietes befindet sich eine großflächige Verkehrsböschung und nördlich 
des Plangebiets wurden auf den Flst.- Nr. 6270 und 6271 ein Ausgleichshabitat für 
Reptilien angelegt. Diese Strukturen weisen flächige, geeignete Lebensraumfunktionen 
auf und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Reptilienarten besiedelt.  

Durch die 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ wird lediglich die Verkaufsflächenzahl 
im Betriebsgebäude der Netto Marken-Discount AG&Co.KG erhöht, was zu keinerlei 
baulichen Maßnahmen oder Veränderung führt, durch welche die Lebensräume der 
Artengruppe Reptilien gefährdet, gestört oder geschädigt werden könnte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demnach werden weder Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen noch die 
Umsetzung von (vorgezogenen) Ausgleismaßnahmen erforderlich.  

Aufgrund dieser Ausgangssituation kann das Eintreten der Verbotstatbestände nach §44 
BNatSchG (1) 1-3 vollständig ausgeschlossen werden. 

 

Avifauna Während der beiden Begehungen im Plangebiet konnten die siedlungsadaptierten 
Vogelarten Amsel, Bachstelze, Buchfink, Blaumeise, Buntspecht, Hausrotschwanz, 
Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Turmfalke und Rabenkrähe durch 
Gesangsaktivitäten im und angrenzend zum Plangebiet nachgewiesen werden.  

Im Plangebiet hielten sich Bachstelze, Kohlmeise, Hausrotschwanz und Rabenkrähe auf. 
Es kann ausgesagt werden, dass die erst kürzlich gepflanzten Einzelbäume im Plangebiet 
aufgrund des geringen Kronenvolumens bisher weder als Bruthabitat, noch als Sitzwarte 
für die vorkommenden Vogelarten interessant sind.  

Aufgrund der Gewerbenutzung, der Flächenversiegelung und der Störungsintensität 
während der Verkaufszeiten ist nicht mit einem Vorkommen von seltenen, streng 
geschützten Vogelarten der näheren Umgebung (Wanderfalke, Steinkauz, Milane oder 
Wiedehopf) zu rechnen.  

 

Abbildung 5: Darstellung Geltungsbereich 
der 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ 
(schwarz gestrichelt), eigentlicher 
Eingriffsbereich (rot schraffiert), potentielle 
Reptilienlebensräume (gelb schraffiert)  
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 Durch die 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ wird lediglich die Verkaufsflächenzahl 
im Betriebsgebäude der Netto Marken-Discount AG&Co.KG erhöht, was zu keinerlei 
baulichen Maßnahmen oder Veränderung führt, durch welche eine Störung der Brutzeit 
erfolgen oder Bruthabitate zerstört werden könnte.  

Insgesamt kann das Eintreten der Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG (1) 1-3 
vollständig ausgeschlossen werden. 

 

Fledermäuse Im Plangebiet sind weder an den bestehenden Gebäuden, noch an den vorhandenen 
Einzelbäumen Strukturen wie Spalten, Risse oder Höhlen für Sommer- oder 
Zwischenhabitate vorhanden. Die Gebäude sind als Flachdächer ausgestaltet und 
besitzen keine einfliegbaren Dachstühle oder ähnliche Strukturen welche für Fledermäuse 
potentiell nutzbar werden.  

Durch die nächtliche Reklamebeleuchtung der Gebäude ist allenfalls eine Nutzung als 
Jagdhabitat für siedlungsnahe Fledermausarten denkbar. Eine potentielle Betroffenheit für 
die Artengruppe Fledermäuse besteht durch die Bebauungsplanänderung demnach nicht.  

 

 

Tabelle 1: Übersicht über die Begehungstermine  

Datum  Zeit  Anlass  Wetter  

06.04.2018 14.00-15.00 Erstbegehung, 
Erstkartierung, 
Habitaterfassung  
 

Frühsommerlich, sonnig, 
Ca. 12 Grad  

18.04.2018 8.00-8.30 Uhr  Erfassung Vögel 
 

sommerlich, sonnig 
Ca. 16 Grad 

 

Abbildung 6: Darstellung Geltungsbereich der 2. Bebauungsplanänderung „Schlöttle I“ (schwarz 
gestrichelt), eigentlicher Eingriffsbereich (rot schraffiert), Vogelkartierung vom 18.04.2018, BSc 
Forstwissenschaften, C. Tomasek  
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